
ILLUSTRIERTE RUNDSCHAU DER 

Jahrgang Wien, im März 1950 Folge 3 



Versicherungsschutz jeder Art durch die 

_, lfJedidternngsanfta:lt der 
önerretdttf dten taundesländer 
Versicherungsaktiengesellschafl 

WIEN L RENNGASSE 1 

Fernruf U 25 5 20 

Die Anstalt bietet als einziges Institut den Gendarmerie
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Landeslielerungsgenossenschalt des Stricker-, 
Wirker- und Weberhcmdwerks für Wien und 

Niederösterreich e. G. m. b. H. 
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erzeugt als •• 

QUALITATSWARE
alle Arten von 

Westen, Pullover, Kleider, Strümpfe, Socken,

Stutzen, Handschuhe, Unterwäsche, Trainings

anzüge 

für Damen, Herren und Kinder 

Jerseys, Stoffe, Loden, Tücher, Shawls, Frottier
waren sowie 

HERVORRAGEND SCHÖNE HANDARBEITEN 

Von Gend.-Oberst JOHANN KREIL 
L andesgendarmeriekommandant für 
das Burgenland 
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· Nachdem in der Folge 11 /49 dieser Zeitschrift das Ver
hältnis der Gendarmerie zur Zollwache einer kritischen Be
trachtung unterzogen wurde, will ich diesmal versuchen, 
auch zu dem Verhältnis der Gendarmerie zu den Gemeinde
wachen in jenen Orten des Bundesgebietes Stellung zu 
nehmen, in denen sich keine Bundespolizeibehörde, bezie
hungsweise keine staatli-che Sicherheitswache befindet. 

Die gesetzlichen Grundlagen für das Recht der Bundes
gendarmerie zur Dienstesausübung im ganzen Bundesgebiete 
finden wir im § 1 des Gendarmeriegesetzes vom 27. No
vember 1918, im § 11 des Gendarmeriegesetzes vom 25. De
zember 1894 _ und im § 1, Absatz 1, der Gendarmerie
dienstinstruktion. 

Laut § 1 Gendarmeriegesetz aus 1918 ist die Bundes
gendarmerie ein uniformierter, bewaffneter, nach militäri
schem Muster organisierter Zivilwachkörper zur Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit. 

Der § 1, Absatz 1, der Gendarmeriedienstinstruktion, 
einer auf .Grund des Gendarmeriegesetzes vom 25. De
zember 1894 erlassenen Zir'kularverordnung des Ministeriums 
für Landesverteidigung vom 21. März 1895, besagt gleich-

--�lls, da� der Zwec'k der Gendarmerie die Aufrechterhaltung 
�er öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit ist. 

Eine räumliche Begrenzung der der Gendarmerie in 
diesen beiden Paragraphen zugewiesenen Zweckbestim
mung ist weder im Gendarmeriegesetz noch in der Gen
darmeriedienstinstru'ktion noch in den „Organischen Be
stim1T.ungen", einer Zirkularverordnung des Ministeriums für 
Landesverteidigung vom 21. März 1895, zu finden, woraus 
sich ergibt, da[3 sic'h der örtliche Wirki..tngskre·is der Bundes
gendarmerie über das ganze Bundesgebiet mit Ausnahme 
der Rayone der Bundespolizeibehörden und der Gebi-ete 
der landesunmittelbaren Städte erstreckt. Doch ist die Bun
desgendarmerie berechtigt, auch in den Rayonen der Bun
despol"izeibehörden sowie der landesunmittelbaren Städte 
Amtshandlungen dur,chzuführen. Dieses Recht erfährt ledi.g
li,ch durch den Erla� des Bundesministeriums für Inneres. 
Generaldire'ktion für die öffentliche Sicherheit, vom 14. April 
1918 (Amtli•che Verlautbarung für die österreichische Bundes
gendarmerie Nr. 4/48), betreffend die Dienstver,richtung 
der Gendarmeriebeamten au�erhalb des eigenen Posten
rayones, dahin eine Einschränlkung, da� vor der Durchfüh
rung einer Amtshandlung im Rayon einer Bundespolizei
behörde oder im Gebiete einer laridesunmittelbaren Stadt 
mit eiqenem Wach'körper der zuständige Behördenleiter, be
zi-ehungsweise der Magistratsdire'ktor in Kenntnis zu setzen 
und allenfalls um Beigabe eines Wachorganes zu er
suchen ist. 

A Eine weitere gesetzli,che Grundlage für das Recht des 
�endarmen, im ganzen Bundesgebiet Dienst zu verrichten, 

bildet der § 11 des Gendarmeriegesetzes aus 1894, wel_cher 
besagt, da� den in Ausübung seines Dienstes begriffenen 
Gendarmen die gesetzlichen Rechte der Zivil- und Militär
wache zu'kommen. Da eine taxative Aufzählung der Zivil
wachen im § 11 des Gendarmer-iegesetzes aus 1894 nicht 
�nthalten ist, mu� mit Grund angenommen werden, da� den 
tn Ausübung seines Dienstes begriffenen Gendarmen die 
gesetzlichen Rechte aller Wach'körper zustehen. Hiebei mu� 
aber wohl der Schwerpunkt auf die Wort,e „gesetzlichen 
Rechte" gelegt werden, aus denen zu schli<e�en ist, da� 
Fun'ktionen ,einer Gemeindewache, welche über ihren gesetz
!Tiä�igen Wirikungskreis hinausgehen und nur auf Grurid 
interner Weisungen des Gemeindevorstandes durchzuführen 
sind, dem Gendarmen nicht zukommen, zum Beispiel· das 
Anschlagen von Verlautbarungen der Gemeinde, die Ein
hebung von Marktgebühren, die Ladung oder Vorführung 
von Personen zum Gemeindeamt, die Handhabung des 
Meldewesens usw. 

Während nun die Rechte und mehr noch die Pflichten 
der Gendarmeri-ebeamten auf zwei Gesetzen und einer Ge
setzeskraft besitzenden Mi·nisterialverordnung beruhen, ist 
es . um di-e gesetzliche Grundlage für die Rechte und 
Pflt.chten der Gemeindewac'he schlecht bestellt. Sie lassen 
sich nur aus dem selbständigen Wi-rkungskreis der Gemeinde 
ab!eifun. 

Das als Rahmengesetz erlassene Reichsgemeindegesetz 

vom 5. März 1862, RGBI. Nr. 18, welches im Jahre 1938 
aufgehoben und durch die „Deutsche Gemeindeordnung" 
ersetzt, durch die Kundmachung vom 10. Juli 1945� StGB 1. 
Nr. 66, aber als nur „Vorläufiges Gemeindegesetz" wieder 
eingeführt wurde, weist der Gemeinde im Art. IV einen 
selbständigen und einen übertragenen Wirkungskreis zu. 

Im Artikel V ,des Reichsgemeindegesetz-es wird der selb
ständige Wirkungskreis der Gemeinde als jener bezeichnet, 
innerhalb welchem die Gemeinde mit Beobachtung der be
stehenden Reichs- (Bundes-) und Landesgesetze nach frei-er 
Selbstbestimmung anordnen und verfügen kann, was das 
Interesse der Gemeinde zunächst berührt und innerhalb ihrer 
Grer.zen durd1 ibre ·eigenen Kräfte besorgt- und durchge
führt werden 'kann. 

Zum selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde, welcher 
auch im Artikel 120 des Bundesverfassungsgesetzes als Wir
kungsbereich in erster Instanz verankert ist, gehören unter 
anderem: 

Die Sorge für die Sicherheit der Person und des Eigentums; 
die Sorge um die Erhaltung der Gemeindestra�en, Wege, 

Plätze, Brücken, sowi•e für di,e Sicherheit und L-eichtigkeit 
des Verkehrs auf Stra�en und Gewässern und die Flwen
polizei; 

die Lebensmittelpolizei und die Überwachung des Markt-
ver'kehrs, insbesondere die Aufsicht auf Ma� und Gewicht; 

di,e Gesundheitspolizei; 
die Sittlich'keitspolizei; 
di-e Bau- und F,euer"polizei. 
Es ist den Gemeinden nirgends vorgeschrieben, auf 

welche Weise sie den ihnen aus dem selbständigen und 
dem übertragenen Wirkungskreis erwachsenen Pf!.ichien ge
recht werden sollen, ob si,e sich mit einem Gemeindediener 
oder Nachtwächter begnügen, oder ob sie eine eigene Ge
meindewache aufstellen wollen. Die kleinen, vor allem die 
Landgemeinden, behe-lfen sich in der Regel mit einem 
Gemeindediener, der vielfach zugleich auch Nachtwächter 
rst, und überlassen die Handhabung der Lokalpolize·i, be
zi1ehungsweise die Sorge für die Sicherheit der Person und 
des Eigentums, die Flurenpolizei, die Lebensmitt-elpolizei, so
wi•e die Uberwachuna -des Marktverkehrs und di,e Aufsicht 
auf Ma� und Gewicht, die Gesundheitspolizei, die Sittlich
k-eitspolizei und die Uberwachung der Einhaltung der Be
stimmungen der Bau- und Feue-rpolizei der Gendarmerie, 
die ja doch ohnehin verpflichtet ist, gemä� § 26 Gen
darmeri,edienstinstruktion gegen alle Obertreter der beste
henden Gesetze einzuschreiten, gemä� § 104 Gendarmerie
dienstinstruktion auf alle Erscheinungen, die jemandem 
irgend-eine Gefahr bringen 'könnten, aufmerksam zu sein und 
gemal� §§ 1 ,und 108 Gendarmeriedienstinstruktion auf lokal
polizeili·che Angelegenheiten einen überwachenden, die Ge
meinde unterstützenden Einflu� zu nehmen. 

In den Stadtgemeinden, in denen mit einem Gemeinde
di·ener oder Nachtwächter das Auslangen nicht gefunden 
wi,rd, wurde, sofern sich im Orte nicht eine Bundespolizei
behörde befand, zur Besorgung der lokalpolizeilichen An
gel-egenheiten eine eig-ene Gemeindewache aufgestellt, für 
die, wie ich festgestellt habe; in verhältnismä-f}ig wenig 
Orten eine -eigene Dienstvorschrift besteht. Aber auch diese 
Di·enstvorschriften sind, da sie ja von keiner gesetzgeben
den Körperschaft erlassen_ wurden, keine gesetzliche Grund
lage für di,e Dienst-E:sausubung der Ge_me1ndewache ... Diese 
ist derzeit nur ein Htlfs.organ der Gemeinde zur Duchfuhrung 
der ihr aus dem selbständigen und dem übertragenen W�r
kungskre,is zukommenden Aufgaben. 

Gemä� Artikel 10 Bundesve,rfassungsgesetz sind die 
Aufrechterhaltung der öffentli·chen Ordnung, Ruhe und 
Sicherheit, ausgenommen die Ldkalpolizei der Gemeinden, 
das Kraftfahrwesen, di'e Handhabung des Stra�enpolizei
gesetzes auf Bund-esstra1�en, dann di-E: St-rom- u�d ��hiiff
fa.hrtspolizei Bundessache. Deshalb 1st auch die Über
wachung der Einhaltung dieser Vorschriften, als nicht in den 
Bereich der Lokalpolizei fallend, eine Angelegenheit der 
staatlichen Organe, also der Bundesgendarmerie, der Bun
despolizei, der staatlichen Stra�-enaufsichtsorgane und der 
staatlichen Strommeister. Daraus ergibt sich, da� zum Bei
spiel die Verkehrsregelung auf Bundesstra�en (Durchzugs-
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straf}en), sowie die Kraftfahrzeug'kontrolle, auch dort, wo eine 
Gemeindewache besteht, gesetzmäf}ig nicht in die Kom
petenz der Gemeindewache, sondern der Gendarmerie fällt. 

In einzelnen, seitens der Gemeinden für ihre Gemeinde
sicherheitswache erlassenen Dienstvorschriften werden der 
�icherheitswache oft Rechte eingeräumt, die ihr gesetzlich 
nicht zukommen und über den Rahmen der Lokalpolizei weit 
hinausgehen. In einer solchen Dienstvorschrift wird zum Bei
spiel auch behauptet, daf} das Dienstrecht der Gemeinde
sicherheitswache in den Art. 21 und 120 der Bundesver
tassung begründet und die Si,cherheitswache in ihrem Über
wachungsrayon den Bundes- und Landesangestellten gleich
gestellt ist. 

Hiezu muf} bemerk{ werden: Artikel 21 des Bundes
verfassungsgesetzes sagt zwar im Pun'kt 3, daf} die Be
stellung und die Dienstrechte jener Angestellten der Ge
biets- und Ortsgemeinden, die behördliche Aufgaben zu 
vollziehen haben, im Zusammenhang mit der Organisation 

der Verwaltung geregelt wird; doch ist das hiezu erforder
li,che Gesetz bisher nicht erschienen. 

Im Punkt 5 des Art. 21 Bundesverfassungsgesetz heif}t 
es weiter, daf} Amtstitel für die Org�ne des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden ,einheitlich festgesetzt werden. 
Auch das hiezu erforderliche Gesetz i·st bisher nicht er
schienen. Wohl aber steht auf}er jedem Zweifel, daf} die 
Gemei,ndewachorgane als obrigkeitliche Or�ane anzusehen 

sind und den Schutz der §§ 68, 81, 279 .61,s 284, 312 und 
314 StG. genief}en und das Verbrechen des Mif}brauches 
der Amtsgewalt nach § 101 und 102, Geschenkannahme in 

Amtssachen nach § 104, dann Amtsveruntreuung nach § 181, 
ferner die Übertretungen nach § 331 und 333 StG. begehen 
können. 

• d d Da sich die Kompetenzen der Gendarmerie un �r 
Gemeindewache sehr oft überschneiden und daher _  die 
Gefahr gegenseitiger, dem staatlichen un _d dem Gen:ie1nde
interesse abträglicher Reibereien grof} 1st, wurde in den 

§§ 3, Absatz 2 und 8, Gendarmeriegesetz aus 1894,_ da�n 
im § 1 Gendarmeriedi,enstinstruktion fe _stg_e_legt, daf} die Mit- · 
wi�kung der Gendarmerie in lokalpol1ze1_l1chen A�ge _legen
heiten durch die Dienstbehörde, das he1f}t, durcn. die_ Be
zirkshauptmannschaft zu regeln ist. Doch wird _au�h in _ dies�n 

Parögraphen, ebenso wie im § 1 �8 Gen_da�1:1ened1enstinstruk
tion in welchem eine Reihe lokalpolized1cher Angelegen
heit�n namentlich aufgezählt ist, ausdrücklich be'.on�,. daf3 
die Gendarmerie durch die Mitwirkung in lokalp?l1ze!lichen 

Angelegenheiten ihrer eigentlichen Aufgabe, das 1st d17 Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ru�e �nd Siche;


heit, nicht entzogen werden darf. Daraus ergibt sich wied . , 
daf} die arr.tswegige Verfolgung strafbarer Han?lungen
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dies in der Gendarmeriedienstinstruktion und in de•r �ra � 
prozef}ordnung angeführt ist, au�erhalb des Rayones ein�·r 
Bundespolizeibehörde eine Angelegenheit der Genda:_mene 
ist, wenn auch im Sinne des § 86 StPO. die Angehongen 

der Gemeindewache berechtigt sind, von Amts wegen z_u 
verfolgende strafbare Handlungen, von denen sie Kenntnis 

erlangt haben, anzuzeigen. . 
\Nas das Zusammenwi·rken zwischen der Gendarmerie 

und der Gemeindewache sowie die Verpflichtung zur ge
genseitigen Hilfeleistung anlangt, sagt de_r § �6 der G�h= 
darmeriedienstinstruktion, daf} bei den dienstlichen �ed 
rungen der Gendarmerie mit der Sicherheitswache uk d

en 
übrigen Zivil- lind Militärwachorganen zum Zweo e er 
Aufrechterhaltung und Herstellung der öffentlichen Ordnu�g,
Ruhe und Sicherheit ein dienstförderndes Ein�ernehm�n din
zuhalten ist. Ähnliche Bestimmungen fi nden s1c _h auch h en 

vc�handenen Dienstvorschriften für die Gemeindewac e. 

Im § 93 Gendarmeriedienstinstruktion, wird d�:!n Gen� 
darmen zur Pflicht qemacht, auf Jahrmarkten, Ki-rchtage 
und öffentlichen Lusfba�keiten usw. die Organe de; �rts
polizei auf das kräftigste zu unterstützen, . ab_er ers _an!1 
einzuschreiten, wenn die Kräfte der Ortspol1ze1 zur Be_walti
gung eines entstandenen Tumultes nicht mehr _ausr�ichen. 

Auch nach § 108 Gendarmeried!enstinstru�t1on 1st �er 
Gendarm verpflichtet, dem B_ürge_:me1ster hdfr�1ch _zur Seit� 
zu stehen, wenn dieser bei grof3eren Unglucksfallen . m 
seinen Kräften JJnd Mitteln nicht ausreich�n sollte und seiner 
Pflicht zur Handhabung der Lokalp?l1ze1 vollends zu ent
sprechen. Hier wird der Gendarmerie die Handhabung der 
Lokalpolizei ausdrücklich zur Pflicht gemacht. 

d Gemäf} § 7, Absatz 2, G';:!n_darmeri,ege_setz aus _1894_._ un 

§ 31 Gendarmeriedienstinstrukt1on, s ind die Geme1ndeamter 
berechtigt, den Beistand der Gendarmerie im Wege . der 
Dienstbehörde, bei Gefahr im Verzuge aber auch direkt 
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beim Ger.darmerieposten anzusprechen. Bemerkt muf} jedoch 
werden, daf} es sich hiebei nur um die Unterstützung in 
lokalpolizeilichen Angelegenheiten handeln kann, da ja 
einerseits, wenn es sich um von Amts wegen zu verfolgende 
strafbare Handlungen handelt, die Gendarmerie aus eigenem 
Antriebe einzuschreiten hat und anderseits die Gendarmerie 
zu Botendiensten nicht einmal von der Bezirkshauptmann
schaft als der Dienstbehörde der Gendarmerie, geschweige 
denn vom Bürgermeister verwendet werden darf. 

Nach den Bestimmungen des § 13 Gendarmeriegesetz 
aus 1894, und des § 4 Gendarmeriedienstinstruktion ist auch 
die Gendarmerie: berechtigt, die Unterstützung aller Organe 
des öffentlichen Dienstes. insbesondere der Zivilbehörden 
anderer \'Vachkörper und ihrer Mitglieder, Gemeindevor
stände und militärischen Kommanden in Anspruch zu 
nehmen. 

Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfeleistung im 
Rahmen des gesetzmä�igen Wirkungsbereiches ergibt sich auch aus Artikel 22 des Bundesverfassungsgesetzes aus 1920 
welcher besagt, daf} alle Organe des Bundes, der Lände; und de� Gemeinden im Rahmen ihres gesetzmäf}igen Wirkungsbereiches zur wechselseitigen Hilfeleistung verpflichtet sind. 

Zusammenfassend läf}t sich aus den vorstehenden Ausführungen folgendes feststellen : 
1. Die Gendarmerie ist auf Grund der Gendarmeriegesetze aus 1894 und 1918 sowie der Gesetzeskraft besitzenden Gendarmeriedienstinstruktion, ohne räumliche oder örtliche Begrenzung berechtigt und verpflichtet, gegen Übertretungen der bestehenden Gesetze und Verordnung., 

einzuschreiten. 
2. Dieses Recht wird nur dadurch eingeengt, daf} im Rayone einer Bundespolizeibehörde oder einer landesunmittelbaren Stadt vor dem Einschreiten der Behördenleiter, beziehungsweise ?er Magi�tratsdirektor von der beabsichtigten Amtshandlung in Kenntnis zu setzen und um Beigabe eines Polizeibeamten zu ersuchen ist. 
3. Der Gendarmerie 'kommen die gesetzlichen Rechte aller Wachen zu. 
4. Obwohl die Gendarmerie berechtigt und unter ewis�en . Voraussetzungen ,:1Uch �erpflichtet ist, in fo�fP?lrzed1chen _ An�elegenhe1ten ein�usch:_eiten, hat sie auf diesen: Gebiete 1n .?er Regel i:iur einen uberwachenden, die Gemeinden unterslutzenden Emflufj auszuüben. 
5. Der Umfang der Mitwirkung der Gendarme · . 

lokalpolizeilichen Angelegenheiten soll durch die D!e Ir) 
behörde der Gendarmerie, das ist durch die Bezirk h

ienst-
mannschaft, geregelt werden. s aupt-

6. Das _Dienstrecht der �emeinde"'."achen ist der . 
nicht gesetzlich gerege_lt, da die verschiedenen Di t 

zeit 
schriften für die Gemeindewache weder durch ein 

e2te�or
noch durch eine auf Grund eines. Gesetzes ergangene V 

etz 
ordnung erlassen wurden. Das Dienstrecht der Ge . er
wachen lä�t sich lediglich a_us dem Art. V des R��de� 
gemeindegesetze� - a�s 1862 uber den selbständigen �-s
kungskreis der Gemeinde und dem Art. 120 des Bundesv 

l
.

r-
fassungsgesetzes aus 1920 able_iten. e 

7 _ Die Gemeindewachen sind zwar gemäf} § 86 StP 
b ht·gt von Amts wegen zu verfolgende ge . 

h 
0. erec 1 , 

h h d • nc tli h strafbare Handlung wa rz_une men un anzuzeigen; � 
Durchführung der notwendigen . Erhebungen aber gehö

r
t 
die 

die Kompetenz der Gendarmerie. . 1n 
8. Sowohl die Gendar�ene als a_u�h die Gemeindevo 

stände, beziehungsweise die Ang_e_hongen der, Gerneind 
r-

h • d berechtigt, gegenseitige Unterstutzung a 
e-

wac en s1n • d •t· nzu 
fordern. Beide_ Wachkörper s1n zur gegense1 1gen Hilfe: 
leistung verpflichtet. .. 

Diese vorstehende Betrachtun� des Verhaltnisses der 
B d gendarmerie zu den Gemeindewachen hat nat " 1• ur, es 

d D' tl . t d d A 
ur ich . 

ht den Zweck, ie 1ens e1s ung un as nsehen d 
G
nic 

eindewachen herabzuwürdigen. Sie soll nur dazu d' er em 
b d W hk" . ienen 

die Rechte der ei en ac_ orpE:r im _gegenseitigen lnt ' 
esse klarzustellen, um Konflikte 1:11t all ihren unerwünsch 

er-
Auswirkungen tunlichst zu vermeiden. len 

Beiden Wachkörpern obliegt, wenn auch in ve . 
denem Rahmen, die_ Aufrec_hterha!tung der öffentliche

�sgi:e
nung, Ruhe und S1cher�e1t sowie „der S�hutz der Pers 

d
und des Eiaentums. Beide Wachkorper sind im we·t 

0n 

Sinne Diene� des Staates und des Volkes. Sie werde 
1 �hten 

Zwec'kbestimmung um so eher und sicherer gerecht w
n 1

d 
rer 

1 d B "lk . t 
„ h 

er en wenn si·e im n�eresse er . evo · erunq „em rac tig zusammen� arbeiten und sich gegense1,tig nach Kratten unte•rstützen. 

EINIGES OBER DEN /Jattoui,,enJienst 

Der § 26 der Gendarmeriedienstinstruktion legt den 
Gendarmen im Punkte 1 die Pfücht auf, bei Durchtührung 
des gewöhnlichen Sicherheitsdienstes „die Ausführung und 
Vollendung strafbarer Handlungen womöglich durch ihre 
Dazwb,chenkunft zu vereiteln". 

Ich meine, daf} der patrouillierende Gendarm im allge
meinen nur selten in die Lage kommen wird, durch sein 
unm(ttelbares Eingreifen eine in Ausführung begriffene 
strafbare Handlung zu vereiteln und es ist der zitierte Wort
laut der Instruktion wohl auch so aufzufassen, daf} die 
Dilenstestätigkeit des Gendarmen von v o r b e u g e n d e r 
und v e r  h i; n d e r  n d e r  Wirkung sein soll. Vorsorge ist 
besser als Fürsorge! Was einmal geschehen ist, ist viel 
schw:erer wieder gut zu machen und es ist zweckmä�iger, 
so vorzusorgen, da� der unerwünschte Umstand erst nicht 
eiIntreten kann . 

Der Gendarm hat bei normalen Si-cherheitsverhältnissen 
den ihm vorgeschriebenen Rayon abzupatrouillieren. Hat er 

Adi,e ihm für diesen Dienst mitgegebenen schriftlichen Auf
l(!tllJJträge und Erhebungen erledi·gt oder wurden ihm einmal 

solche nkht vorgeschrieben, so darf er nun nicht glauben, 
da� ni·chts mehr zu tun wäre! Die in der Bevölkerung 
immer noch verbreitete Meinung, daf} der Gendarm „spa
zieren" gehe, ist grundfalsch! 

Gerade im unmittelbaren Kontakt mit der Bevölkerung 
wird der umsichtige Gendarm eine vielfältige Möglichkeit 
zu ei'ner „vorsorgenden" Tätigkeit finden, die dem �inn der 
obzitierten lmtruktionsparagraphen Rechnung frägt. Er mu� 
nur wissen, wie er es a-nzupa_cken hat, oder besser gesagt, 
man mu� ihm dazu die nötige Anregung geben. 

Wenn der Gendarm offenen Auges ,und mit wachen 
Sinnen seinem Dienst nachgeht, wird er zum Beispiel viele 
Unterlassungssünden der Bevölkerung wahrnehmen, durch 
dte den Rechtsbrechern ihr unsauberes Handwerk sehr er
lei:chtert wird. So sind die Bauern auf dem lande häufig 
beim Versperren des Hauses, wenn sie auf das Feld gehen, 
se'hr saumselig und es gehört oft keine grof}e Findigkeit 
dazu, den „wohlverborgenen" Schlüssel zum verlassenen 

Anwesen aufzufinden. Deshalb erfolgen häufig Diebstähle 

durch vorbeikommende Leute, denen oft die Gelegenheit 
zum Di·ebstahl solcherart direkt angeboten wird. Auch die 
Ställe sind oft gar nircht oder nur behelfsmä.�ig versperrt, 
di•e Kellertüren bleföen meist offen, das Haus wird ohne 

Aufsicht gelassen: Denn zumeist bleibt nur ,eine alte Person, 
&die auf dem Felde ni,cht mehr verwendbar ist, daheim, die 

�her nicht als verlä�liche Aufsichtsperson anzusprechen ist. 
Ebensowenig kann man dies v,on den mitunter allein zu
rückgelassenen kleinen Kindern behaupten, die in ihrem 
Spieldrang alles eher als aufmerksam auf Haus und Hof 
sind, ja, in ihrer Si,ch-selbst-überlassenheit oft eine gro�e 

Gefahr heraufbeschwören, wenn si,e etwa mit Zündhölzchen 
spielen oder sonstigen Unfug treiben. Man findet Keller
fenster, di,e entweder offen oder nur mangelhaft verwahrt 
sind, und durch die jeder Vorbeigehende ohne Schwierig
keit festst,ellen kann, wel,che Lebensmitt.el oder sonstige 
Güter im Keller vorhanden sind. Ist dann aus dieser sträf
li,chen Leichtfertigkeit heraus ,ein Unglück passiert, wurde 
das Schwein gestohlen, der Keller oder die Wohnung aus
geräumt, dann i'st des Jammerns kein Ende und dann soll 
der Gendarm Wunder wi'rken und des Täters im Nu habhaft 
werden! 

Wann immer der Gendarm Gelegenheit hat, mit der 
Bevölkerung seines überwarchungsrayons in Berührung zu 
kommen, soll er daher im vorstehenden Sinne aufklärend 
und 'belehrend und damit gleüchze-iti.g vorbeugend, also 
vereitelnd wirken! 

· Tierdiebstähle bei Nacht werden zum Beispiel verhin
dert oder zumindest erschwert, wenn man die Bauern dazu 
bringt, im Sta,11 oder im Haus, oder au.f dem Hofe ein Licht 
brennen zu lassen. Diebe scheuen das Licht! Licht im Hause 
versetzt den anschleichenden Rechtsbrecher in Ungewi�hei,t: 
Warum ist noch Licht, ist jemand 'krank, ist beim Vieh 

Von Gend.-Revierinspektor FRITZ SCHEIFINGER 
Gendarmeriepostenkommandant in Lannach, Steiermark 

etwas los, kurz, dieser Ungewi�heitsfaktor wirkt abhaltend. 
Natürlich müssen solcherat beleuchtete Räume, beziehungs
weise deren Fenster verhängt werden, um Fremden den Ein
blick zu verwehren. 

Die gute Wirkung ,p·ieser Maf}nahme ergßb sich im 
hiesigen Bereiche zum Beispiel in den Jahren 1946 und 1947. 
Damals ergof} si,ch eine förmliche Invasion von Schweine
dieben aller Art in die Landgemeinden der W•eststerer
mark. Di'e damals unbeleu:chteten Waggons und deren 
überfüllung dunch Hamsterer machten eine wirksame Zugs
kontrolle unmöglich. In mühseliger Kleinarbeit und mit 
vielen Worten brachte ich damals die Bauern dazu, Haus 
und Stall zur Nachtzeit mit einem Licht zu versehen. Oft 
stie� iich auf Ablehnung, denn die Bauern behaupteten, 
da� 'die Diebe beim Li!cht noch besser „arbeiten" könnten. 
Das Gegentei I ist aber eingetreten : i,n beleuchteten Ge
höften sind später keine Diebstähle zur Nachtzeit mehr vor
gekommen. 

Solche Beispiel für eine vorsorgliche und vorbeugende 

Tätigkeit des Gendarmen könnten noch erweiiert werden. 
Man bringe zum Beispiel die Bauern dazu, Nummern und 
Typen ihrer Maschinen, der Elektromotoren usw. vorzu
merken, damit im Falle eines Diebstahles die Nachforschun
gen erleichtert werden. 

Sokhe Vor.sorge- und Aufklärungsarbeit des Gendarmen 

schützt den Bauern vor Schaden und erspai<t der Gendar
merie selbst viele langwier-i,ge und oft fruchtlose Arbeit. 
Denn wenn es auch später gelingt, die Täter auszuforschen, 
so .ist dann doch meist das Diebsgut den Weg· alles lrdi
s.chen gegangen und der Bestohlene erfährt keinen mate
riellen Schadenersatz, sondern hat vielmehr dafür die un
liebsamen, arbeitsbehi·ndernden und zeitvergeudenden Wege 
und Laufereien zum Gericht. 

Eine ganz besondere Vorbeugungstätig'keit während 
seiner Dienstgänge kann der Gendarm aber auch dadurch 
entfalten, daf} er si-ch fremde Personen, denen er begegnet, 
auch dann, wenn der Fahndungsschlüssel keine Hand�abe 

bietet, aufschreibt und deren Personsbeschreibung 'kurz ver
merkt. Eine solcherart perlustrierte Person wi-rd sich wabr
schei.nlich hüten, in dieser Gegend etwas Strafbares zu 
begehen. Das „Aufschreiben" hinterlä�t ein G�fühl der 
Unsicherheit, weil es den Übeltäter in Gefahr bringt, nach 
vollbrachter Tat rasch gefaf}t zu werden, und beugt daher 
stra.fbaren Handlungen vor. 

Sokhen Vorbeugungstätigkeiten mannigfac�er �rt kann 
der Gendarm bei seinen gewöhnlichen Patrouille� rn Ruh� 
nachgehen und die Praxis wird ihm zeigen, daf} seine Ar�e1t 
auch den gewünschten Erfolg bringt; einen Erfolg, der sich 
in der Besserung der Sicherheitsverhältnisse und zum Nutzen 
der Bevölkerung auswirken wird! 

z�HOJKA 
WIEN i.SEILERGASSE 14 TEL·R22·2·38 
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BezatJkomp.aß unJ �ökenmesset 
IM DIENSTE DER GENDARMERIE 

Von Gend.-Oberstleutnant WILHELM WINKLER, Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten für Kärnten 

(Fortsetzung von Folge 2/50.) 

Grundsätze über die Verwendung und praktische 
Handhabung des Bezardkompasses 

Die Verwendung und praktische Han1habung des Bezard
kompasses für die Orientierung und das Messen von Rich

. tungswinkeln im Gelände und auf der Karte beruht auf
der Idee, den jeweiligen Abweichungswirrkel (Ri,chtungs

· winkel) zwischen einer angenommenen Richtung (zum Bei
spiel Marschrichtung) und der Nord-Südrichtung zu messen. 
Die jeweilige Grof}e des Abweichungswinkels wird in 

, Graden oder Strichen ausgedrückt. 

l<ortenwin.kel -6elondew!ntel und u!ll()ekehtl 

R • Kor�ndanclort u-61!/or/deslonoort ß•Zietpunl:I in 
fö�d 1 

Orientieren einer /lar!e 

' <;' Q '\' Q 

Q 

Q 
\,-

½01 

Diese Messungen beruhen auf folgenden_ Grundsätzen:
1. Die Nordspitze der Magnetnadel zeigt stets nach

dem magnetischen Norden; ihre Abweichung vom ,geogrc,
phischen Norden beträgt gegenwärtig in Osterreich rund 
4 Grad oder 72 Striche. 

2. Eine nach geodätischen Grundsätzen gezeichnete
Karte hat immer eine gleichbleibende Nordrichtung; sie ist
im Sinne der Windrosenrichtungen gezeirchnet. 

3. Der mildem Bezardkompa� auf ,einer K:irte gemessene 
Richtungswinkel (Abweichungswinkel von der Karten-Nord
Süd-Richtung) stimmt in der Gröf}e mit dem in der Natu:r
gerressenen Ri·chtungswinkel (Abweichung von der geo-

6 

graphischen Nord-Süd-Richtung) und umgekehrt vollkom
men überein. Die verkleinerte Darstellung eines Geländes 
auf eiiner Karte hat somit auf die Grö�e des Winkels keinen 
Einflu�. Daraus folgt, da� Kartenwinkel auf das Gelände und 
Geländewinkel auf die Karte übertragen werden können. 
per Sch_ei1el_ des_ Abweichungs- oder Richtungswinkels be
findet sich 1m eigenen Standpunkt, der eine Schenkel ist 
die immer feststehende Nord-Süd-Richtung und der andere 
die angenommene Richtung (si-ehe Abb. 7). 

Mit dem Bezardkompa� kann man daher die wechsel
seitigen Beziehunge_n zwischen der stets nach dem magneti
schen Norden weisenden . Magnetnadel und der immer 
glekhbleibenden Karten-Nord-Süd-Richtung konstruktiv aus
nützen. 

Wie wird eine Karte mit dem Bezardkompa� nach Norden 
gerichtet, beziehungsweise ,orientiert?' 

Man legt den Bezardkompa� so auf di,e Karte, da� die 
entlang der Zielkante ,gedachte ,gerade Linie - de·r Rich
tungspfei-1 auf dem Deckel zeigt dabei gegen den Karten.\ 
norder: - mit der Karten-No_rd-Süd-Richtung genau übe,....,-) 

Winkelmessungen 

b • Drklinolionswinkrl 

J:/ und C • Ru>!}angs punkte 
Bild 9 

ll undD• zielpunkle 

einstimmt. Somit liegt jede auf der Karte gedachte NordSüdliinie - eine solche kann durch jeden Punkt der Karte gezogen werden - zu di,eser festgelegten Linie parallel Hi,erauf dreht man den gerieften Skalenring so lange bi� der am Spie_gelschar,nier befestigte Metallstift (Index) auf de Grad- oder Strichscheibe den geographischen 'Norden alsA1
l nul_l G�ad, an.zeigt. Das �urch einen Pun�kt der Karte g�le.gt� Onenherungskreuz, gebddet durch die Nord-Süd- und'• W�s!-Ostlini�n, dec·�t si,ch also vollkomm�n mit den einge

zeichneten H1mmelsnchtungen auf der T edungss•cheibe der Busrole. 
Die entlang der Zielkante laufende Linie führt somitzum Kartennorden, und der Index der Teilungsscheibe zei.gt 

uns an, da� in diesem Falle der Abweichungswi-nkel zwi
schen der Linie der Zielkante und der Karten-Nordrichtung 
O Grad oder Skich ist. Die Windrose der Ka•rte und des 
Kon•passes wurde,n _somit in ihre-r geogra�hischen Bezeich
nung in eine übere1ns�1rnmung g�bracht (s17he A�b. 8). 

Nach Norden gerichtet, bez1ehungswe1se one�tiert ist 
die Karte aber ,erst dann, wenn Kompaf} und �art� in; dieser Obereinstim_mung so la_nge -Qe<;freht werden_, bis die Magnet
nadel einspielt, das ,hei�t, mit 1hr'7r Nordsp1�ze zum magneti
schen Norde_n - De.klinat1o�sstr1,ch - 7e1gt. Alle auf der Karte mit Hilfe ,�er _konvent1onel!en Ze1c�en dargest,ellte-nObjekte, Kommunikationen usw., stimmen mit der geograph· 
sehen Lage dieser Objekte usw. in der Natur vollkomm i
über-ein. Diie Karte wird gleichsam zum lebenden Bilderbu�h 
der Natur. 

Das Messen von Richtungswinkeln auf der Karte 9 schieht auf diie . gl;iohe Art und _ _  Weise. _Wie. wir jedoch a�; 
dem ersten _Be·1sp1�I ,erse_�'7n konnen, 1'st _die Orientrerun 
der Karle �1'7zu nicht_ notl'g, _denn es wird lediglich di� 
Grö�e des Winkels zwischen ei-ner angenommenen Richtung 

und der stets feststehenden Karten-Nordrichtung gemessen,
wobei der Kartenstandpunkt jeweils als Scheitelpunkt für die
beiden Linien gilt. 

Als Ausgangsort sucht man sich auf der Karte einen
Punkt, der skh zwischen der Karte und der Natur· leicht ver
gleichen lä�t, zum Beispiel ,eine Stra�enkreuzung oder 
-gabelung, einen Bildstock, ,eine Kirche usw. Ebenso sucht
man einen Zielpunkt. Nun zieht man auf der Karte vom
Ausgangsort zum Zielpunkt einen feinen Strich mit einem
Bleistift und legt sodann den Kompai� mit der Zielkante an 
diesem Strich so an, da� der ,Richtungspfeil des Deckels 
zum Zielpunkt zeigt. Hierauf hält man die Bussole mit der 
rechten Hand in dieser Lage fest und dreht mi.t der linken 
Hand den gerieften Skalenring so lange, bis das Orien
tierungskr-euz der Teilungsscheibe mit der Windrose der 
Karte überei�stimmt.. Einfacher und zweckmä�iger aber ist 
es, wenn bei der Einstellung der TeilU'llgsscheibe mit der 

]Jer Z!Jezarcl- Winkelmesser 

B · z,�tpu11kf 

R 'Rusgat1g$pu�I Bild 1o

Windrose nur das Ouerband mit der Aufschrift „Original 
Bezard" beachtet wird. Wenn das Ouerband mit der 
West-Ostlinie der Karte vollkommen gleichlaufend ist und 
die Aufschrift „Original Beza.rd" wie die Kartenschrift ge
lesen werden kann, so sind die Windrosenrichtungen der 
Karte und des Kompasses in Einklang gebracht. Nun kann 
auf dem Metallstift (Index) die Grö.f:ye des Abweichungs
winkels in Graden oder Strichen abgelesen werden (siehe 
-Abb. 9). 

Für das Messen von Richtungswinkeln auf der Karte mit 
dem Bezardkompaf} spielt also die Magnetnadel kei·ne
RoHe. Ihr Spiel wird gar nicht !beachtet. Es wi1rd lediglich 
die durch den eigenen Kartenstandpunkt gehende Karten
nordrichtung mit der ,gewählten Richtung zu einem Karten
zielpunkt in eine Beziehung gebracht und dabei die Grö�e 
des entstehenden Abweichungswinkels gemessen. Diese 

Ar1essungen auf der Karte können g,eradesogut oder viel
\�icht noch besser mit einem Winkelmesser (T-ra,nsporteur) 

ausgeführt werden. Hiezu ist besonders ein im System deir 
Bezard-Bussole hergestellter Winkelmesser mit einem Stift 
als Index geeignet (siehe Abb. 10). 

Auf diese Art kann jede Abweichungsrichtung von der
Nord-Südrichtung mit der Bezard-Bussole gemessen wer
&m. Zu beachten iist nur, da,� mit einer rechtslaufenden 
Bussole positiv,e Win'kel im Sinne ?es U�rzeig�rs und mi,t 
einer linkslaufenden Bussole negative Winkel 1m Gegen
sinne des Uhrzeigers gemes�en werden. Jeder gemessene 
positiv� oder ·negative Winkel soll, um Fehler zu vermeiden, 
logi,sch überprüft werden. We� sich im A�lesen _der Wind
rosenri,chtungen und der Gro�e der Winkel in Graden 
geübt hat, wi•rd mit einem B,lick auf die Karte sofort sehen, 
oh der vom Index angezei•gte Richtungswinkel mit der 

\ Gröf:ye des Kartenwin'kels übereinstimmen kann. 
In der Praxis bezeichnet man die Fixierung eines Rich

tungswinkels von der Karte auf einen Beza.rdkompa'f} mit 
K a r t e n g r i f f  1. 

Für die Ausführung dieses Griffes merke man sich fol
genden Vor-gang: 

D i e  Z i e l'k a n t e  d e s  B e z a r d k o m p a s s e s  w i r d
a n d i e V e r b i n d u n g s I i n i e z w i s c h e n A u s g a n g s
o r t u n d Z i e I p u n 'k t a n g e I e g t. D e r  D i ,r e k t  i o n s
p f e i l  z e i g t  z u m  Z i e l p u ,n'k t. D i e  r e c h t e  H a n d
h ä I t s o  d a n n d e n K o m p a :� i n d i e s  e r La g e f e s  t.
M i t de r I i n ·k e n H an d  w 'i r d h i e ,r a u f d e r  g e
r i e f t ,e S 'k a I e -n r i n g s o  I a n g e ,g e ,<j ,r e h t, b i s d a s 

0 u e r b a n d „0 r i g i n a I B e z a ,r d" m i t d e r W e s t-
0 s t r i c h t  u n g p a r a l l e l  i s t  u n d  v o n  W e s t e n
n a c h O s t e n, s o w i e d i e K a r t e n s c h r i f t, g e-
1 e s  e n w e r d e n  'k a n  n. D e r  I n d e  x z e i g t s o  d a  n n
d i e  G r ö � e d e s  R i c h t u n g s  w i n  ,k e I s a n. 

Bei der Ausführung dieses Griffes werden oft folgende 
Fehler gemacht: 

1. Beim Anlegen der Zielkante an die Verbindungslinie 
wird der Richtungspfeil nicht beachtet. Dieser zeigt statt
vom Ausgangsort zum Zielpunkt in umgekehrt-eir Richtung.

R 

Nessffeh/er 

B 

R • R11s9<Jngspvnltl 
B 0Zielpunill 

/?KJ1tu�spfi>1i ?eigt lJJfll Z1elpunkl 

1311d 11 

Querband wrkehrf 

A 

Bild 12 

Falsch 

Der gemessene Richtungswinkel weist somit einen Fehler
von 180 Grad auf. Wer mit einer solchen Kompaf:yrichtung 
marschiert, geht in entgegengesetzter Richtung (siehe 
Abb. 11). 

2. Die Bussole wird mit der Zielkante und den Rich
tungspfeil zwar richtig angelegt, aber das Ouerband „Ori
gina,I Bezar-d" ist verkehrt, wenn die Schrift nicht von
Westen nach Osten, also gleich wie die Kartenschrift ge
lesen wer-den kann. Der Fehler beträgt wieder 180 Grad 
(siehe Abb. 12j. 

3. Durch ungenaues Anl,egen der Zielkante an die Ver
bir.c.jungslinie oder schlechte_ Parallelstellung des Ouer
ba-ndes mit der West-Ostrichtung konnen Fehler von
rnehr,eren "Graden entstehen. Auf g,röf}ere Entfernungen 
wirken sich solche Fehler so erheblich aus, dafy man vom
Zielpunkt weil abkommt. 

4. Die auf der Karte bereits ·richtig angelegte Bussole
wird mit der linken Hand festgehalten, während man mit
der rechten den Skalen.ring dreht. Dadurch tPitt leicht ei•ne
Verschiebung der Bussole ein und damit ein Fehler im
Messen des Richtungswin�els. Richtig ist das Festhalten der
Bussole mit der rechten Hand und das Drehen des Skalen
ringes mit der linken. 

Grö�ere Fehler erkennt man sofort, we-nn man den
Kartenwinkel schätzt und diesen mit dem am Index abge
lesenen Richtungswinkel ver-gleicht. Kleinere Fehler jedoch
können nur durch richtige Handhabung der Bussole ,und
präzises Einstellen und Arbeiten vermieden werden. · (Fortsetzung folgt.) 
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V
OM BETRUG 

MIT SELTENHEITEN 

Von Gend.-Rayonsinspektor OTTO JONKE, Saalfelden, Salzburg 

Man ist müde geworden, sich nur mit den Federn der 
Altvordern zu 'schmücken, man hat eingesehen, dafJ die Er
rungenschaften der Neuzeit · -einen neuen Ausdruck ver
langen, und sich daher auf den von führenden Geistern ge
forderten eigenen Stil, den Stil der Moderne, besonnen. 

Gar viele der modernen Menschen liefJen dann den 
Trödler 'kommen, übergaben ihm gegen ein Spottgeld die 
alte Einrichtung, um sie durch eine zeitgemäfJe ersetzen zu 
lassen. 

Ein solch .rigoroses Verfahren mag in gewisser Hinsicht 
wohl als ein Versto[J gegen die Pietät gelten, knüpfen sich 
doch meist irgendwelche Erinnerungen an alte Möbel, doch 
mufJ anderseits ane�'kannt werden, dafJ ihm erfrischender 
Sinn zugrunde liegt. Wenn nun auch die „Modeme" trium� 
phiert, so ist damit noch lange nicht gesagt, dafJ das Alte, 
ja sogar überlebte, plötzlich wertlos ,geworden wäre. Im 
Gegenteil, die Museen sammeln mit Recht solche Sachen, 
weil sie cl°ls Spiegel ihrer Zeit vor allem ein historisches 
lnte,r,esse zu befriedigen imstande sind. Kommt dann noch 
der Umstand hinzu, dafJ den betreffenden Stücken neben 

der Eigenart auch die Schönheit nicht abgesprochen werden 
kann, so ist es nicht weiter verwunderlich, da[J kunstsinnige 
Menschen diese Dinge eifrigst in ihren Besi.tz zu bekommen 
trachten. 

Nun gehört es ja zu den bekannten Tatsachen, dafJ nie
mand so leicht auf eine Marotte verfällt wie der Sammler, 
namentlich wenn er zu den Spezialisten zählt. Um eine 
Abart zu erlangen, wendet er meist Geldsummen auf, die in 

•keinem Verhältnis zum wirklichen Wert des Zieles seiner
Wünsche stehen. Drese Schwächen machen sich gewissenlose
Geschäftsleute zunutze. Si,e stellen an Hand eines Originals
eine Abart 'her, beglücken damit ihr Opf.er -und streichen 

schmunzelnd dessen schönes Geld ein. Ähnlich liegt der
Fall bei den gefürchteten Verschönerungen. Selbst namhafte
Kenner und Fachgelehrte können beispielsweise nicht immer
mit absoluter Sicherheit feststellen, ob die eingravierte Ver
zierung an einer echten Ritterrüstung aus der Zeit der Schwe
den-kriege eine nachträgliche Fälschung ist oder nicht. An und 
für sich repräsentiert nämlich so ein Rüstzeug kaum viel 
mehr als den Wert des Materials. Haben es aber die spitz-

Kein Raten- oder Teilzahlungs
geseh!lft, sondern nur ein Zah
lung sentgegenkommen ohne 

Preisaufschlag 

P r i m a 15- 16- und 
17steinige Schweizer 
Vollanker- Herre n
un d Dam e n uhren 

HAtt� Pll[H 
UHRMACHERMEISTER 

Wien 1, 
Wipplingerstraße 3 
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Lielerant der 

österr. Gendarmerie 

bübischen ��lfer_shelfer eines skrupellosen Händlers mit 
kunstvollen Atzungen versehen, so kann unter Umständen 

das ganze als eine vorz�gliche, _mittelalterliche Leistung 
gewertet werden und stattliche Verkaufssummen erzielen 

Ebenso verwerflich ist das übliche Zusammensetzen ein
zelner Möbelteile zu einer Schöpfung, die dann unter dem 
Namen „Stilrarilät" u. a. feilgeboten wird, von Rechts wegen 
aber 1kaum anders als Betrug bezeichnet werden könnte. 

Bedeutend leichter zu erkennen srnd Fälschungen, zu
deren Herstellung modernes Material verwendet wurde. Man
hörte ei-nmal von einer Werkstatt, wo man Silberpokale trieb
und als „altes" Erzeugnis in den Handel brachte. Damit die 
G�fä[Je . die charakteristische „Weichheit" des Alters, das
h_e1-fJt, die A�nutzung �urcl;i Berührung erlangten, wanderten 
sie nach Feierabend 1m Kreise de·r plaudernden Arbeitea)i 
von Hand zu Hand. Es war aber vergebli -che Mühe ! Den� 
Kenner �aren s<:>fort imstande · zu sagen, dafJ die Pokale 
- trotz :ihres antiken Aussehens - neue Erzeugnisse seien.
Die Merkmale eines jahrhundertelangen Gebrauches Jassen 
sich eben nicht künstlich aufdrücken. Ein absolutes Kenn
zeichen für die Echtheit des Gegenstandes bildet natürlich
di·e „Wei·ch�eit". nicht, kann doch sehr leicht der Fall- ein
getreten sein, dafJ zum Beispiel ein silberner Teile · 
K . ·t kt 

r in 
r1egsze1 en. verstec wurde und erst nach einigen Jahr-

hunderten wieder das Tageslicht erblickt, um dann wie neu
auszusehen. 

Beinahe lächerlich wi�kt der Reinfall den a h 
. w 

' - c ,soviele - eltenbummler erleben. W,ehe dem Ahnung J 

d . hl B dd 
s osen, 

er von einem sc auen u hapriester heimlich eine lt 
Götzen oder ähnliches für schweres Geld erwi•rbt u

n a

d 
�n 

. ... h H . n in seiner europa1sc en e1mat mit dieser „Seltenheit" hl 
·111 S h I f"II 

pra en w_1_ .. c o�ungs os a t er _ aus _allen Himmeln! Er erfährtnaml1ch nicht nur, dafJ sein Re1seandenlken eine w tl 
1 ·t t ' · t d 

er ose m1 a 10n 1s , son ern auch, dafJ man ihm ein typisch e.. . h E '-
u r o-

p a I s c e s rzeugnis ange11ängt hat. 
Es ist überhaupt recht erstaunlich, was da so alles

fälscht wird: Statuen aus Ton und Stein, Silber- und Go1�: 
waren, Gewebe, Münzen, Bilder, Stiche, kurzum es i� 
kaum eine Sache, welche die Gauner nicht zu betrJgerisci� :, Zwecken ausbeulen. " ' 

Mit Vorliebe wenden sich die Fälscher, wie schon 
gedeutet, an das reisende Publikum, um es mit „Souven· 

a�,-. . 1ers 
mit Anden'ken, zu versorgen. Sie verstehen es ausgezeich 

' 
selbs_t mifJtra _uische Gemüter _zu _veranlassen, d�n Geldbe::• 
zu ziehen. überall haben sie ihre Helfer, die ihnen . 

h 
1 

unwesentliche Dienste leisten, damit ja das Geschäft ;c t

fe'kt" wird. 
'' er-

In der weilen Welt gibt es genug· Antiquitätenläden d· mit allerhand mehr oder minder w�rtvollem Ge_rümpel �
01

1� 
gestopft sind. Da aber di� Kauflustigen ganz mit Recht den Händlern mifJtrauen, so ,kommt -es selten vor, dafJ de „biederen" Geschäftsmann etwas abgekauft wird. Nimmt rn
somit wunder, dafJ gefälschte „Altertümer" nach andere 

es 
weniger verdächtigen Ort v_erbracht werden ? Eine ärmlich' Bauernhütte lockt ganz gew1fJ Interessenten und ist best 

e 
geeignet, so ein greifbares „Stück Geschichte" in v

ens 
t-rauenserweckendem lichte zu zeigen. er-

Geschickt wird der Kauflustige aus der Stadt zum 8 . 
spiel auf einen alten Messingbeschlag aufme•rksam g-ema ��



der zweifelsohne aus der Renaissancezeit stammt. Der �. �
sitzer des kostbaren Stückes „scheint" kei·ne Ahnung v 

e 

Wert desselben zu haben, denn er veräufyert kopfschütte��

die „Seltenheit" für ein paar Banknoten! Oder, an der 
Wand eines Dorfwirtshauses hängt ein altes, nachgedunkeltes 
Bild, das gewifJ einen 'holländischen oder italien ischen 
Meister zum Urheber gehabt hat. Der Besitzer des Gemäldes 
sträubt sich zwar zunächst, gibt aber dann zögernd das 
Werk heraus, nachdem der Fremde ihm verlockend eine 

Menge Geld dafür anbietet. Es ist klar, dafJ der Käufer in 
beiden Fällen wertlose Nachahmungen erworben hat. 

Eine Ficilschung möge aber nicht immer als Schund ver
worfen werden. Betrüger hat es zu allen Zeiten gegeben, 
also auch vor vielen hundert Jahren. Für uns kann eine 

Fälschung, die in einer längst entschwundenen Epoche ge
schaffen wurde, immerhin den Wert einer. alten Kopie dar
stellen. Stets mufJ man sich vor Augen halten, dafJ etwas 
Anli'kes noch lange nicht auch -etwas Kostbares ist ! Die 

Jahre allein stemoeln eine Arbeit nicht zu einem Kunst
we�k, wie auch der Wert des Menschen nicht unbedingt 
durch sein Alter beg-ründet wird. Wenn ein Stümper der 
Rdkokozeit i·rgendeine Sudelei mit dem Pinsel herstellte, so 
·reifJen wir uns nach diesem Kitsch heutzutage ebensowenig, 
wie seine Zeitgenossen es getan haben dürften.

Eine ·recht widerliche Fälschung ist die der Mumien. Es 
mag bekannt sein, dafJ es eine regelrechte Industrie gibt 
(aber nicht bei uns), in der man Mumien fabriksmäf;ig, her
stellt. Es gibt Länder, in denen „tausendjährige" Mumien 

.egehrte Artikel sind. Einmal hörte man von einem Hand

..,er-ker, der eine Werkstatt eingericht,et hatte, die aus
schliefJlich ägyptische und altindische Mumien nebst Zu
behör lieferte. 

Ir.- Land der Pharaonen versuchen schlaue Fellachen 
und türkische Händler den Pyramidenbesuchern kleine, bunte 
Grabfiguren, die sie gerade vorhin im Wüstensand gefunden 

haben (?), anzudrehen. Di,ese Sachen sind aber - wie man 
mir erzählte - so vorzüglich nachgemacht, dafJ man das 
Ge ld, das di,e Schelme dafür verlangen, schon ausgeben kann. 

Da in MeifJen di-e Porzellanerzeugnisse imnier nach Mo
dellen und aus den schon im 18. Jahrhundert in Benutzung 
gewesenen Tonlagern gefertigt werden, stehen die modernen 

Waren den alten in nichts nach. Auch gibt -es Tapeten
Hrmen, die die gleichen Seidentapeten zu liefern verm.ögen, 
wie si·e i,n alten Edelsitzen und Palästen als Wandschmuck 
hänge,!1., da sie immer noch die alten Originalwebekarten
zur Verfügung haben. 

Gegen Erzeugung und Vertri-eb von g u t e n  Fäl
schungen lie�e sich j� .'.11eist nichts ,einwende_n, würde_m die 
Fälscher nicht so unerhorf.en Nutzen daraus ziehen. Sie be
schaffen sich für wenig Geld die Ware, beschädigen sie 

le 'cht machen sie alt und die ,,'historische Seltenheit" ist
l-·�

ig'. Bei Holzschnitten, Radierungen und_ Li�ho�rapliien 

wird das Papier an den Kanten albges�?fJen, H:' ubrigen g,e
scheuert, geri,eiben und am Feuer gebraunt. Seidenstoffe und
Gobelins 'hängt man an sonnigen Stellen aus, läfJt aber 
manchesmal auch den Regen lustig darüber plätschern. Bei 

Olgemälden 'kom_mt es darauf an, den Firnis s�chg�'.11äfJ �u
ve·rarbeiten, damit er den sogenannten „Galen.eton erhalt
und infolge seine·r Risse die dunkel gehaltene Malerei mög
li•chst verschwommen zeigt. Waffen müssen natürli-ch Rost
und Scharten auf"."eisen, metallenes Geschirr Beulen und 
Abschleifungen. 

Wre man sich am besten gegen „Seltenheitenbetrug,"
sichern kann ? Es ist schwer zu sagen. In erster Linie durch
genaue Sach'kenntnis! Wer sic'h dieser rühmen kann (wie

wenigt-, we·rden es !können}, ist im Vorteil. W.er aber ein
Grünhorn ist und doch für alte Erz-eugnisse schwärmt, wende 

sich an einwandfreie Stellen und Fachleute, um seinen Durst
nach Antiike zu stillen. Natürlich kann man auch hi•er, wenn
auch unbeabsichtigt, hintergangen werden, liest und hört
man doch von Zeit zu Zeit, dafJ neben Museumsleitern auch
Kenner von Format und interna.ti.onalem Ansehen, hervor
ragende Eigentümer bester Antiquitätenhäuser Opfer g·e
riebener Täuschungen wurden. 

Jeder Sterbliche mufJ eben Erfahrungen bitter erkaufen! 

6 cnOarmeriebcamte 

Achtung! 

Sendet 

an die Rundschau ein 

Wählt Motive aus der Viel

falt des Gendarmerieberufes. 

Berichtet bildlich über den 

Wiederaufbau der Gendar

merie. 

Kameraden aus allen Bun

desländern b e t e  i I i g t euch 

recht zahlreich an den Ein-

sendungen. 

Die Verwaltung ersucht Sie, 

den Bildern auch einen kur

zen Text beizuschließen. 

Die Bilder werden nach Ver

öffentlichung honoriert. 

Besonders gute Aufnahmen 

erhalten Sonderprämien. 

Achtung! 

Gc110ar111eriebcamtc 
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DER EVENTUELLE BÖSE VORSATZ 
V.on Gend.-Oberstleutnant Dr. JOHANN F0RBöCK, Landesgenda,•merie'kommando für Steiermark 

Bei der Besprechung des bösen Vorsatzes wird meist 
nur der direkte und indirekte erwähnt. Dafy es daneben noch 
eine dritte, wichtige Art des bösen Vorsatzes, den even
tuellen oder bedingten (dolus eventualis) gibt, wi ·rd meist 
aufyer adht gelassen. 

So wird es vielen nicht bekannt sein, dalfy nach zahl
reichen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes grund
sätzlich alle im Strafgesetz und den strafrechtlichen Neben
gesetzen für strafbar erklärten Handlungen aufyer mit direk
tem auch mit eventuellem bösem Vorsatz verübt werden 
können. Ausgenommen sind nur jene wenigen Delikte, in 
denen das Strafgesetz ausdrücklich vorschreibt, dafy der Tat
bestand nur mit direktem bösem Vorsatz verwirklicht werden 
kann. Dies trifft bei Straftatbeständen zu, bei· denen das 
Merkmal der Wissentlichkeit ausdrücklich festgesetzt ist. 

Eine strafbare Handlung ist mit eventuellem bösem Vor
satz begangen worden, wenn das Wissen und Wollen des 
Täters nicht unbedingt auf den als strafbar erklärten Erfolg 
gerichtet war, wenn er aber den Ein'tritt eines solchen Er
folges für möglich ,gehalten hat und für diesen Fall auch mit 
der Verwirklichung des strafbaren Zieles einverstanden war. 

Die Rechtfertigung, mit solchem bösem Vorsatz began
gene Handlungen zu bestrafen, wird mit folgendem logi
schem Schlusse versucht: Wenn § 1 StG. so weit geht,
selbst Fälle, in denen der Erfolg zweifellos nicht gewol'l'I 
war - indirekter böser Vorsatz - zum dolus zuzurechnen,
wäre es unsinnig, dem Gesetz zuzumuten, daif3 es Fälle, 
i,n denen der Erfolg bedingt gewollt war, von der Zu.rech� 
nung _zum Vorsatz auszuschliefyen. 

Doch r.un einige Beispiele, durch welche besser als
mit schwierigen theoretisc'hen Erörterungen gezeigt werden 
kann, um welchen Vorsatz es sich 'handelt. 

· Zum Beispiel ein Mord mit eventuellem bösem .Vorsatz: 
Der„A feuert gegen den ihn verfolgenden Wächter B einige 
Schusse aus einer Pistole ab, um sich des Verfolgers, der 
ihm die Flucht unmöglich machen wiill, zu entledi•gen. Es
ist natürlich richtig, da'fy die Ermögl-idhung ,der Flucht das
Hauptziel des A war, und er bestreiten wird, dafy er den B 
unbedingt habe töten wollen. Der Nachweis des (bedingten) 
V?�sa!z-es mufy daher, wie ja meist beim Vorsatz, mit ln
d1Z1en und logischen Oberlegungen erfolgen: . Dafy dem A, 
als ehemaligen Soldaten die Wirkung seiner Pistole bekannt 
sein mufyte ; aufyerdem dafy nach den allgemeinen Le�·ens
erfa'hrungen Schüsse aus ei•ner solc:he.n Pistole von einem 
derartigen Kaliber und aus nächster Entfernung gegen der. 
Oberkörper und die Leibesmitte eines Menschen abgege_ 
ben, in der Regel tödliche Wirkungen zur FolQe ha��n-. Der
A mufyte daher mit der Möqlichkeit des Eintnttes todlic'her 
Folgen gerechnet haben. Wenng,leidh er aber die Tötung 
/die-� B ni·cht geradezu beabsichtigte, so q.,at er diesen Erfol,g 
be i Abgabe der Schüsse doch mit in Kauf genommen und 
mit eventuellem bösem Vorsatz gehandelt.

„ Auch zum Tatbestand des Betruqes genügt eventuell�r 
bose-r Vorsatz. D,i-es ist sehr wi•chtig für den Fall des betru
gerischen Schuldenmac'hens. Den direkten Vorsatz, durch 
Ni-chtbezahlung der Schuld einen andern zu schädigen! hat 
der Schuldner me,ist nicht. Wolhl aber ist se•in Gedanken
qang oft folgender: Ich zweifle, ob ich zum vereinbarten 
Termin meine Schuld werde bezahlen können, aber auc'h 
das ,ist mir gleich. Hi-er handelt der Täter mi,t eventuellem 
bösem Vorsatz, da er zwar den Eintritt  eines Schadens nur 
für mögl,ich 'hält, aber auc'h für den Fall, dalfy wirklich e·in 
Sohaden •eintritt·, mit i'hm einverstanden ist. Selbstve,rständlich 
mufy aufyerdem noch eine Irreführung oder die Ausnützung 
eine·s Irrtums oder einer Unwissen.heit vorliegen. Di'eses 
Tatbestandsmerkmal wird aber meist schon bei der Über
redung des Gläubigers durch Vorgabe der Zahlungswillig
keit und Zahlungskräftigkei! gesetzt werden. 

Desgleichen handelt mit (bedingten) Mordvorsatz der 
Täter . der ein Haus anzündet und denkt: ,,Wenn nun aber 
jemand auf dem Dachboden schläft?" Dann s,io'h aber sagt: 
,,Das ist auch gleich, es soll nur brennen, auf dem Dach
boden hat niemand was zu su-chen !" 

Ei.n sehr häufiger Fall eines Deliktes mit eventuellem 
bösem Vorsatz ist die Teilnehmung am Diebstahl, an einer 
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Veruntreuung oder einem Raube: (§§ 185, 196, 464 StG.)I. 
Wenn jemand zum Beispiel ein Fahrrad ni,cht von einem 
dazu befugten Händler kauft, weify er oft nicht sicher, 
dafy es gestohlen, veruntreut oder geraubt worden isii. fa 
rechnet aber auch mit dieser Möglichkeit. Es liegt am 
Gendarmen, nun zu bewe ,isen, daJ:; er auch mit di,esem Fall< 
gerechnet h a t. Es genügt jedoch nicht, wenn ich zu be
gründen versuche, dafy der Täter damit rechnen mufyte 
oder hätte rechnen 'können. Subjektiv ist für den even
tuellen bösen Vorsatz stets der Nachweis nötig, dafy sich 

der Täter bewufyt w a r, dafy das erworbene Gut möglkh er
weise _gestohlen (geraubt, veruntreut) war und er es trotz,.. 
dem verhehlt, verhandelt oder sonstwie an sich gebracht 
hat. Wenn ich bldfy begründe, dafy der Täter mit dieser 
Möglichkeit hätte rechnen können oder müssen, so bewe.ise 
i•ch ihm damit kein (bedingtes) vorsätzlrc'hes,. sondern ein 
blofy bewufyt fahrlässiges Verhalten, das nur zum Tatbestand 
des § 477 S!G., nicht aber für die Tatbestände der §§ 185, 
196 und 464 S!G. genügt. 

Wie aus dem letzten Beispiel ersi,ch!li-ch, berühren sich 
eventueller böser Vorsatz und bewufy!e Fahrlässigkeit. Aus
e-inander halte ich diese beiden Sdhulbegriffe mit der soge, 
nannten Frank'schen Formel. Ich frage mich: ,,Wie hätte 
sich -der Täter .verhalten, wenn er sich das, was ihm als nur 
möglich erschien, als gewify eintretend vorgestellt hätte?" 
Hätte er in diesem Falle sein Handeln unterlassen, dann 
li ·egt höchstens Fahrlässigkeit vor. Hätte er auch dann noch 
gehandelt, (eventueller) Vorsatz. 

kh möchte noch -erwähnen, dafy der Umstand, der vom 
Täter als „möglich" angesehen wird, nicht immer der Erfolg 
einer strafbaren Hand!ung sein mu1fy. Es kann si,ch auch um 
ein a�deres T�tbes!andsmerkmal handeln. So zum Beispiel 
u� d:1·e A�t�e1ge_ns•chaft nach § 68 StG. (der Täter wu'fyte 
v1,elle1c:ht nicht sicher, daIfy er sich einem obrrgkeitlichen 
Organ wi•1ersetz!; er r�chnE;.le aber mit der Möglicf:ikeit, 
da·fy es ein solches sein konnte und handelte trotzdem , 
umschlofy auch diese Ev-en!ualität mit seinem Vorsatz). 

Wie ich schon eingangs anführte, ist der eventuelle 
böse Vorsatz eine allgemeine Schuldform. Er kommt nur 
ni •cht in Frage bei den Delikten, die mi:1 indirektem bösem 
Vorsa�z begangen werden müssen (§§ 140, 152 StG.) und 
be+ solchen, wo die Begriffsbestimmung der strafbaren 
Han1dlunQ das Gegenteil ergibt (zum Beisp'i,el § 205 c S!G.). 
Auc.1 bei· der Verleumdung nach § 209 StG. ist dies der 
Fall, wei•I dort der Tatbestand Bewufytsein der Unwahrheit 
erfordert. 

Dies ist von grofyer Wi,chHgkeiif, weil dlileser Ausschlufy 
des bedingten bösen Vorsatzes bei der Verleumdung eineO,\ 
der Hauptgründe dafür ist, da� 500/o aller angeblichen Ver=!', 
leumdunqsfälle unter den Ti-sch fallen. 

Als -Schlufy sei noch die Ents'o'heidung des Obersten 
Ge_r,ichtshofe� vom �3. �eze_mber 1948, 2 _  O_s 69, auszugs
we I·se angefuhrt, wetl sie erne klare Dehni't1on des eventuellen bösen Vorsatzes en!h'ält. S.i·e sagt: ,,Zur Verubung 
des Verbrechens des Betr.u;:ies nach § 197, 19� b StG. und 
auch zur Beihilfe ,nach dies�m Verbreche� genugt bedi,ng,ter 
böser Vorsatz. Bedingter bos•er Vorsatz liegt aber nur dann 
vor, wenn der Urheber -ei·nes Verle!zungs-erifolges sich dieses 
als einer möglichen Folge seines Verhaltens bewufJ! war 
und trotz di,eses_ Bewu'fy!seins die betr�ffe�de Ha_�dl_ung 
auf di-e Gefahr hin unt-ernommen 'hat, da� dieser mogl1,che 
Erfolg auch ta!sächli•ch ·eintrete. Der Tä_ter mulfy die Hand
lung gewol_lt haben, •<?bgle!ch ein von ihm g�r n'icht beab
si-chtig!er Erfolg aus 1hr e1,n!reten konnte, m it dem er ge
rechnet hat und den er ,i,n �auf nimmt,. wi:, eine HandlÜ-ng 
durchführen oder den von •1hm beabsichtigten Zweck er
reichen zu können. Zum bedingten bösen Vorsatz ist es also nötig, dafy der Täter die Mögl!chk,e-iit c:Jes ;chädi9e�den Erfolges eingesehen h a ! und sich durch diese 61m1cht von 
der Verübung der strafbaren Handlunq nicht hat abhalten 
lassen, di•ese Möglichkeit vi,elmeh-r in die böse Absicht auf
genommen hat. Wenn aber der Täter nur gew,i,sse Verdachts
momente geschöpft und es unterlassen hat, di,ese zu prüfen 
ode• sich mit ihnen auseinanderzusetzen, Hegt nicht ein 
bedingt-er böser Vorsatz, sondern nur Fahrlässigkeit vor. 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
ABDRUCK MIT BEWILLIGUNG DER VERWALTUNG DER USTERREICHISCHEN JURISTENZEITUNG - N ACHDRUCK VERBOTEN 

Wirkliche gewaltsame Handanlegung im Sinne des § 81 StG. 
setzt nkht nur einen tätlichen Angriff gegen das Amts
organ voraus. Konkurrenz: mit dem Verbrechen nach 
§ 93 StG.

(Fortsetzung von Folge 1 /50.) 
Bei di,esen Ausführungen verkenn! der Beschwerde

führer das Wesen des dem Angeklagten in dem Urteile zur 
Last gelegten, der Bestimmung des .§ 81 S!G. unterstellten 
Sachverhaltes. Das Erstgericht sah den Widerstand des An� 
geklagten gegen den Siche -rhei!swac'hebeam!en durch ge
waltsame Handanlegung nicht allein darin, dafy der A-nge
'klag!e die Türe des- Kraftwagens zuschlug, sondern vielmehr 
darin, dafy er nach dem Schliefyen der Türe des Kraft""".agens 
durch das Ingangsetzen des Motors· den Kraftwagen In Be
wegung setzte und auf diese Weise den in dem Kraftwagen 
befindlich en Sicherheitswachebeamten A entführte. Diese 

�andlungen des Angeklagten stellen sich als eine · gegen 
.d.ie Person des Wachebeamte-n angewendete gewaltsame 

Handanl.egung im Sinne de? § 81 StG. dar. ·Der Begriff der 
wirklich gewaltsamen Handanlegung kann nicht dahin aus
gelegt werden, dafy nur ein tätli,cher Angriff das Verbrechen 
begründen könne. Der Begriff i•st nicht im wörtlkhen Sinne 
aufzufassen; jede, wenn auch nur mittelbar gegen die 
Person des Am!sorganes gerichtete gewaltsame Handlung
erschöpft den Begriff d_er wirklkhen, gewaltsamen Hand
anle -gung, die auch darin bestehen kann, dafy durch ein, 
Antreiben eines Gespannes oder durch ern Ingangsetzen 
eines Kraftwagens das Amtsorgan gezwungen wird, eine1 
Dur-chfahr! freizugeben. Auc'h das Losfahren mit einem 
Kraftfahrzeug auf •einen Wachebeam!en, um ein Aufhalten 
zu vermeiden, erfüllt das Tatbestandsmerkmal der Hand-' 
anl.egung. Im vorliegenden Falle iist das vom Angeklagten 
vorgenommene Türzuschl.agen ohne rechtliche Bed,eutung., 
Der von ihm �esetzte Tatbestand des § 8) StG. besteht 
darin, da"5 er m11 dem Autobus weggefahren rs!. D�r Wache
beam!e A war dadurch au�erstande gesetzt, die Kontrolle 
• X vorzunehmen. Ein s·olches Verhalten des Angeklagten 
:;t einer wirklich gewaltsamen Handanlegung glekhzuhalten. 
D von der Beschwerde behauptete Rechtsirrtum haftet:
d!her dem Urteile ni,cht an. 

Die nächste rechtli-che Frage ist, ob der Angeklagte
durch seine Tat au_ch den Tatbestand nach � 93 StG. �esetzt 

...-:: t Hiezu führt die Besc'hwerde aus, dafy in dem Falle, als 
�"ll!llld? · Türe des Kraftwagens von i,nnen geöffnet werden 

il/
e 

te das Merkmal des eigenmäch!iIgen Verschlossen
h��;n; und der _Einschränkung �er pe�sönlichen Frei:he·it 
ni•ch! gegeben ��1-, da_ es .?em S1cherhe1!swacheb�am!en A
fre-iges!anden war,e, die T ure des Kraftwagens w1,eder zu
··tt en und auszus!,eigen. Der Umstand, da·fy A das Offnen 
de� Türe nicht zustande gebracht __ 'hab

e:
, 'könne dem. Ange

kl q!en nicht angelastet werden. Oberd1,es habe A d11e Kon
t 

a
rl'e der Gepäcksstücke der Fahrgäste -auch während der 

F"°hrt fortsetzen !können und •er hätte auc'h dem Angeklagten, 
b!vor dieser den Wagen in Bewequng gesetzt hat, den• 
Befehl erteilen Ikönnen, anzuhalten. Es fe'hle daher der ob:
· ek!iv•e Tatbestand des Ver�·rechens nach �em_ § 93 StG. Da 
� r Angeklagte ferner keineswegs beabs1chhgt habe, den 
S�herhei!swachebeamten seiner persönlichen Fre,ihei! zu
b�rauben, sei auch der subjekfi;ve Tat�es!and des b�zeiich
ne!en Verbrechens nicht gegeben, weshalb dem Url�•1ile der 
Nichti:g'keitsgru_nd ,des § '281, Z. 9 a StPO., anhafte. Die �rage. 
nach der Erfüllung des Tatbestandes nach § 93 StG. 1st zu 
bejahen. Dadurch, dafy der Angeklagte , den Au�obus in
Bewegung gesetzt hat, !konnte der Wachebeamte nicht mehr. 
über seine Person frei verfügen. Er war gezwungen, . von, X 
bis y mi'tzufahren. Vom Wegfahren des Autobus b-1s zum 
Anhalten in Y 'konnte der Wachebeam!e A seine Fre ,ih eit
nicht mehr gebrauchen. Er konnte ni,ch! tun, was er wol.lte. 
Wie das Ers!qeri•cht richtig ausfülhrte, wäre dem Wache-, 
beam!en ein Abspringen vom Kraftwagen, selbst wenn die 

Türe des Kraftwagens von innen geöffnet hätte werden! 
können, nicht mögli

1

ch oder dooh nicht zumutbar gewesen. 
Der Beschwerdeführer übersieht bei seinen Ausführungen, 
dafy A dem Angeklagten den Befehl hätte geben können, 
den Kraftwagen anzuhalten, di•e Tatsache, da-fy das Führeir
haus des Kraftwagens von dem Fahrgastraum getrennt war, 
so dafy eine Befehlsertei-lung in der von der Beschwerde 
bezeichneten Richtung dem A gar nk:ht mögl-i·c;:h gewesen 
wäre. Das Erstgericht hat auch als erwi:esen angenommen, 
dafy der Angeklagte die ihm zur Last liiegenden Hand
lungen vorsätzlich begangen hat. Der festgestellte Sach
verhalt trug demnach in obje'k!iver und subjektiver Richtung 
die Merkmale des Verbrechens nach dem. § 93 S!G. an sicli_ 
(OGh., 28. Jänner 1949, 1 Os 586/48; LG. Wien, Vr 2752/48). 

Vollendung des Diebstahls; Mittäterschaft oder Mitschuld. 
Ein Diebstahl ist erst dann vollendet, wenn der Besitz 

der •gestohlenen Sachen für den Berechtigten verloren
qegangen ist. Dies fäfyt 'Sich, wie der OGH. in wi,ederholten 
Entscheidungen, darunter der !kundgemachten Entscheidung 
SS!. Vlll/26 ausqesprochen hat, mit Grund erst dann b� 
haupten, wenn die Beute von dem Diebe 9eborgen worden 
ist. Sofang•e dies nicht der Fall ist, begründet die Beteili
gum;i ,einer zweiten Person an dem Wegbrinqen der Sachen 
Mittät,erschaft. Nach den Festsleitlungen des Urteiles und den 
eigenen Angaben des Beschwerdeführers hat der Ange
kla,g>!e A mit B die von diesem aus dem Kasten genom
menen und auof den Gang geste!tlten Sachen mit B weg
geschafft. Er hat daher im eirwerständlich,en Zusammen
wi-rken mit B a,n der Ausführung, des Diebstahls tei-lgenom
men. Seine Handlungen wurden daher auch mit Recht als 
Mittät.erschaft •und n-icht al's MitschU1ld an dein Diebstahl 
beurtei 'lt (OGH., 3. Februar 1949, 3 Os 809/48; LG. Feld
kirch , GZ. 670/47). 

Tätige Reue bei Selbslanz:eige. 
Die Ausführungen des Urte1Is über das Vorliegen des 

Strafaufhebungsgrundes der tätigen Reue sincl verfehlt. Nach 
den Bestimmungen der §§ 187, 188 StG. :kommt diese Rechts
wohltat des Gesetzes nur dem Täter zugute, der den ganzen 
aus dem Diebstahl -en!spr.ingenden Schaden gutmach!E:, ehe 
noch di-e Behörde VlOh •seinem VerschuLclen bestimmte 
Kenn!ni·s erl.angt oder einen Verdacht gegen (hn _  gesc�öpft 
hat. Die Ange 'klaqten, die im Zeitpunkt der M1tte1lung _ihrer 
�utter an den Gendairmeri -einspektor über die _ vo_n 1�ren 
Söhnen begangene Tat das P'lünderungsgut noch in ihrer 
Gewahrsame hielten, k ann daher weder der Umstand ent
schuldigen, da� die Mitteilung freiwillig ,erfolgte, noch . dafy 
die Mutter - wie das 6rst,gerfcht annehmen zu müs�en 
glaubt - über Auft.rag der Ang eklagten handelte. Auch eine 
Selbstanzeige macht einen Diebstahl nicht straflos, wenn 
der Schaden nicht vorher out,qemacht wurde (OGH., 8. Fe
brua1r 1949., 3 Os 807/48; LG. F-eldkiirch!, 5 E ·V.r 1166/47). 

ScMeichhandel kann auch schon durch e i n e Handlung 
gew:,erbsmä�ig begangen w,erden. 

� Wie der OGH. ber-eits in zahlreichen Entscheidungen 
ausgesprochen hat, ist unter gewerbemäfyigem Ha:nde_ln im 
Sinne des § 4 BDS!G. -eine' Tätigkeit zu verstehen, mit der 
sich der Tät.er durch den v,eibotswidri,gen Umsa.tz. von
Bed.irfsgegenständen eine Einkommensquelle ers�hlrefyen 
wollt,e. Zur Feststellung di,eser Abs.icht bedarf es �1cht erst
einer Wieder,holung der verbotenen Rech!sgeschafte oder 
einer Äu�erung des Täters, sein sträfliches Tun be! j -eder 
sich bietenden Gelegenheit fortsetzen zu wollen, vielmehr 
kann 'bereits aus einer Handlung erk-ennba:r sein, dafy hie
durch eine Erwerbsquelle weiniqstens für einige Zeit er
schlossen werden sollte. Trifft dies m, dann wurde eine 
solche Ha,ndlung gewerbsmäfyi.q begangen (OGH., 22. No
vember 1948, 1 Os 340; LG. Wien, 11 V,r 163/47). 
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EIN RUNDGANG DURCH DAS

· ERKE_NNUNGSAMT DER BUNDES-

POLIZEID IR EKTI ON IN WIEN 

Von Gend.-Stabsriltmeister ALOIS SAMS 

Landesgendarmer,iekommando Salzburg 

Das Polizeigefongenhaus in der Ro�auerlände beher
l>ergt auf3er dem Fahndungsamt auch noch das Erkennungs
amt der Bundespolizeidirektion Wien mit 7 verschiedenen. 
Abteilungen. Ein Rundga-ng durch die Abteilungen des Er
'kennungsarr,tes ist überaus lohnend und die dort trotz zeit
bedingter Schwierigkeiten geleistete Arbeit auf dem Gebiete 
der Tatforschung _und Verbrechensbekämpfung kann nicht 
genug gewürdigt werden. 

Wie das Fahndungsamt steht auch das Erkennungsamt 
, der gesamten Gendarmerie zur Verfügung und im -nach

folgenden soll kurz aufgezeigt werden, welchen Zwecken 
das Erke-nnungsamt dient und auf welchen Gebieten dieses 
auch dem Exekutivgendarmen von Nutzen sein kann. 

Wir betreten zu�rst die Abteilung „D a k t  y I o s k o p i  e". 
Der A u f n a h m  e r  a u  m ist stets sta�k Irequentiert und 
es ist eine Freude, zuzusehen, mit welch· spielerischer Ge
schicklichkeit und Schnelligkeit die Papillarlinienbilder der 
Vorgeführten a_�f die bereits schriftlich ausgefüllten Finger
abdruckkarten ubert,ragen werden. Unser -nächstes Ziel ist die 
l_ eh,n f i n g e  r a:?·d r u c 'k s a  m m  I u n g. Mehrere Räume 
sind e_s, der-e� Wan�� ho�e Regale mit unzähligen Kästchen 
aufweisen, d:1,e - fur Manner schwarz, für Frauen rot -
au�en mit ei-ner Klassifikation in Bruchform beschriftet sind. 
Hi7r g,ibt es heim Zähler nicht weniger als 1024 Gruppen, 
beim Nenner dagegen geht es mathematisch ins Unendliche· 
und die Möglichkeiten sind hier bisher noch gar nrcht er
rechnet worden. Um das Zutreffen der verei•nZ!elt hin und 
wieder auftauchenden Behauptung, dre Daktyloskopie sei 
kein unbedingt v,erlä�liches ldentifizierungsmittel und zwin
gendes lndizium und es könnte doch zwei· Menschen, mit 
genau gleichem Papillarlinienbild g.eben, braucht darum dem 
Fachmann noch lange nicht bange zu sein. Die Zehnfinger
abdruc'ksammlung kann aber allein nicht bestehen, denn es 
wäre technisch ein Unding, auf Anfragen all die tausende 
Fingerabdruckka-rten du,rchzusehen. Unse·r nächster Gang 
führt daher in die N a  m e n -r e g  i s t  ,r a t  u r, denn erst auf 

Ein Auuchnitt der Zehnfinger-Sammlung auf der Rossauerlände. Hier 
sucht der Daktyloskop nach der Klassifikation der Finger die �entsprechende 

Kategorie der Abdrücke aus der Registratur. 
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Grund der einem bestimmten Namen beigegebenen Klassi
fi'kationsformel kann, und zwar jetzt mühelos, im betreffen
den Kästchen der Zehnfingerabrucksammlung nachgesehen 
und oie Fingerabdruckkarte ausgehoben werden. Eine be
sonders wichtige Rolle spielt für Erkennungszwecke die für 
jeden Da'ktyloskopier!en angelegte Kontrollkarte. Sie ent
hält Nationale und Personsbeschreibung, und so oft der Be
treffende mit der Polizei zu tun bekommt, wird jedesmal 
der Abdruck des ,rechten Zeigefinge-rs beigesetzt .und allen
falls auch falsche Namen u. dgl. Diese Kontrollkarte gibt 
jederzeit ein getreues Bild der .k-r

.
iminellen Vergangenheit

• ihres Namensträgers. In allen Räumen si:nd Beamte an"',
) 

Tischen eifrig bei der Arbeit, hantieren mit Lupen, bestim- -J 
men die Muster, er-rechnen die Klassifikationsformeln, stellen 
Vergleiche an u. v. a. 

.l\ls Nutzanwendung für den Exekutivgendarmen gelte, 
da� eine genaue Auswertung und damit der angesf.rebte 
Erfolg nur durch die Einsendung technis-ch ,einwandf.reier, 
gut ausgerollter und m'it allen Details versehener Finger
abdrücke erzielt werden kann. Im gegenteili,gen Falle wird 
die Auswertung erschwer! oder überhaupt unmöglich ge
macht. 

Nun geht es weiter in die E i  n z e I f i n g e  r- u n d 
S p u r e n  s a m  m I u n g. Hier werden die auf den Tatort�n 
gefundenen und -eingebrachten Fingerabdruck�pu:ren te1_ls 
erst gesichert, weit,ers ausgewe,rtet und r-eg·1stnert. Die 
Arbeit ist ,nicht immer leicht, da bekanntlich am Tatort nur 
selten schöne und vollständige Abdrücke vorge�undE:n wer
den. Aber schon bei einem solchen Fragment 1st ei-n Ver
gleich mit der Zehnfingerabdrucksammlung _ möglich, sofern 
dieses wenigstens acht sogenannte anatomische !"lerk

n:i
ale 

(Linien-Gabelungen, Ei,nlagerung-en usw.) aufwe1�t. Liegt 
eine Zehnfinoerabdruc'kkarte gleicher Art n'?ch _ nicht vor, 
so wird der ·Tatortabdruck -entspr,echend reg1�tne·rt, aufbe
wahrt und mit jeder weite,rhin ,einlan<:Jenden _Fingerabdruck
karte oder Tatartspur verglichen, bis endlich . das. ang_e
strebte Ziel er-reicht wi,r,d. In diesE;_m. R

h
aum

G
gibt �� 

d
vi,el

lillll/l\Interessantes zu sehen. Von allen mogl1c en 8-Qens an ,en "! 1 
werden Spuren abgenommen; mit Agentorat, Berlinerpulve.r, -

Der Daktyloskop vergleicht_ Einzelfingerabdrücke 

Die umfangreiche Lichtbildersammlung des Erkennungsamtes, durch die 
Kriegseinwirkungen vollständig vernichtet, ist wieder zur Gänze hergestellt. 

Rebenschwarz (Tierkohle), Trockenfarbe, mit der Schneider
sehen und der durchsichtigen Berli•ner-Folie, mit Pinsel und 

,A Lupe hantiert; Spuren auf Papier in einem Glaszylinder mit 
.eingelegten Jodkristallen durch violette Dämpfe sichtba,r 

· gemacht und wegen der baldigen Verflüchtigung in freier 
Luft sogleich photographiert u. v. a. Dabei, wei� der dienst
führende Beamte viel Interessantes und lehrreiches aus de1r 
Praxis zu erzählen, auf welchen oft sehr fraglich scheinenden 
Unterlagen schon brauchbare Fingerabdrücke gesichert wur
den, wie ·Iange solche unter gewissen Bedingungen sogar 
im fr.ei-en Terrain noch zu,r Sicherung brauchbar erhalten 
bleiben, wie man sich dem Verdächtigen gegenüber und 
vor Gericht in Hinsicht auf vorgefundene Spuren erfolg
sichernd verhalten soll, wie auch in der jüngsten Zeit bei 
der Tatbestands'klärung und Täterüberführung allein durch
Fingerabdruc'kfragmente namhafte Erfolge erzielt wurden 
und, manches andere. Es würde hier zu weit führen, all die 
Erfahrungen und Eindrüc'ke auf diesem i,nteressanten Gebi,et 
der Kriminalistik zu· schildern oder auf die technischen Er
fordernisse beim Umgang mit Fingerabdruckspuren näher 
einzugehen; solches liegt auch dem Zweck dieser Abhand
lung nicht zugrunde. Als Merksatz für den bei der Tat
bestandsaufnahme meist auf sich allein angewiesenen Gen
darmeriebeamten sei jedoch auch 'hier einiges gesagt: Von 
der Daktyloskopie so viel als möglich Gebrauch machen, 
bei der Aufsuchung und Sicherung von Abdruckspuren keine' 
Mühe noch Geduld scheuen; bei auf Papieren vermut,eten 
Abdrücken (Erpresser-, Droh-, Schmähbriefen, Schreibtisch
einbrüchen u. dgl.) möglichst nur mit dem in jeder Drogerie 

ta:rhältlichen Rebenschwarz arbeiten, dabei nicht den Pinsel 
'�erwenden, sondern das Pulver aufstreuen und durch 

Rollen, Hin- und Herbewegen des Papieres auf die Spur 
bringen und dann mit der durchsichtigen Folie sichern, noch 
besser aber das Papier gar nicht behandeln, sondem dem 
Erkennungsamt einsenden und den Briefumschlag mit dem 
Vermerk „Spuren" versehen, damit er bei der Einlaufstelle 
nicht geöffnet und die Spur verdorben oder eine neue Spur 
erzeugt wird; die Auffindungsstelle der Spur immer genau 
beschreiben und ebenso, aus welchem· Grunde es sich 
dabei um dies·e oder jene Finqer handeln dürfte; dem 
Verdächtigen möglichst nicht mitteilen, wo, sondern höch
stens, da� eine Spur gefunden wurde, damit nicht eine 
später schwer zu widerlegende Ausrede gebraucht werden 
kann; ·sich vor Gericht auf die Frage der Dauer der Halt.
bar'keit einer Fingerabdruckspur besser auf kein Urteil ein
lassen und lieber auf den Sachverständigen verweisen; 
Spuren in dicker Staubschichte, in Mehl, Gips �w. am 
besten nur scharf photographien; fest aufgedrückte Spuren, 
bei welchen die Hautleisten sowohl als auch di,e Haut
furchen zum Abdruc'k kamen und 'kein klares Linienbild 
gegeben ist, als wertlos betrachten. Diese Hinweise h.1�en 
auf Erfahrungstatsachen. So wurde zum Beispiel 'eine schwere 
Gewalttat durch den Abdruck auf einer sogenannten Klee
stange, ein Wilddiebstahl durch einen solchen auf einem 
entrindeten Baumstamm geklärt; •ein ,nach Kasseneinbruch 
qesiche-rter Abdruck erwies sich als vor ,einem Jahr beim 
Transport der Kasse erzeugt; ein Auslageneinbruch fand 

Der moulagierle Kopf der Katharina Fellner, des Opfers vom Lainzer Tier
garten. Er zeigt oberhalb der Augen Einschüsse, an der Hals- und Kinn• 
parlie die Brandwunden, die durch das Entzünden von Hartspiritus ver
ursacht wurden. Rechts die Rekonstruktion des Kopfes ohne diesen Ver-

letzungen für Agnoszierungszwecke. 

seine Klärung, weil Fingerabdruc'kspuren an Stellen ge
sichert wurden, die der Behauptung des Verdächtigen, er 
hätte das Auslagenglas bei der Besichtigung der ausge
stellten Waren nur zufällig beruhrt, während er dazu nach 
der Lage der Abdrücke eine vollkommen ungewöhnliche 
Körperhaltung hätte einnehmen müssen, beweiskräftig wider
sprachen; bei �iner schweren Straftat behauptete der Ver
dächtige, die Fingerabdruckspuren auf der am Tatort ge
fundenen Taschenlampe stammten wohl von ihm, die Lampe 
sei ihm aber vor längerer Zeit gestohlen worden usw. 

Nun betreten wir ein wahres Schaukabinett, die, M o  u
I a g e a b t e i I u n •9, in der durch Abformverfahren kri
minell und sonst interessante Gegenstände usw. säuber
lich beschriftet zur Schau gestellt sind. Hier werden Tat
we,r'kzeuge, Tatspuren, Verletzungen, St-rangulierungsmerk
male, Berufsmerkmale, Körperteile, Köpfe von Verbrechern, 
Selbstmördern, Ermordeten und vi,eles andere erstaunlich
naturgetreu dargestellt. Durch dieses Verfahren, das hie,r 
ni,cht näher beschrieben -werden soll, werden nicht nur 
kriminalistische ErfahrungssätZ!e veranschaulicht, sondern es 
sind durch dasselbe auch schon viele Tatbestände geklärt 
worden, wie zum Beispiel im seinerzeitigen aufsehenerregen
den Mordfall im Lainzer Tiergarten, bei dem es gelang·, das 
Opfer durch Anwendung des Moulageverfahrens zu ag-nos
zie•ren, währ-end die Tote schon längst beerdigt worden war. 
In solchem Falle wi-rd vor-erst der Kopf der unbekannten 
Leiche, so wie e·r nach der Tat angetroffen wi·rd, also mit 
Blut besudelt und oft bis mr Un'kenntlichkeit entstellt, ab
geformt und nach der Reinigung eine möglichst getreue 
Rekonstruktion des Kopfes, beziehungsweise Gesichtes mit
einer Bemalung durchgeführt, die nach dem Sachve·rständi
ge·r.gutachten dem Aus.sehen des Ooiers zur Lebenszeit am 
nächsten kommt. Sehr lehrr-e1ch sind auch die, echten Vor
bildern nachgeformten, sogenannten Berufsmerkmale. Man 
�i,eht naturgetreu c:Jie abgeschliffenen Finf!ernäg_el und sch�ie
ligen Fir,gerendglieder der Metallschle1fer, die wa>rzenahn
lichen, von der Pinselhaltung h errührenden Schwielen an 
der Innenfläche der Daumen und der diesen zugekehrten 
�eigefin!;jerseiten der Anstreicher, ?ie durch das „ Han
heren mit der Waschrumpel losgelosten oder gekurzten 
Fi,ngemägel und die ausgelaugte Handhaut der Wäsche
rinnen, die typischen Berufsmerkmale der Friseurinnen, 
Blecharbeiter, Bäcker, Hutmacher, Schuster usw. Auch die 
Merkmale von Berufskrankhei1en. wie etwa die Formalin
und Phenolentzündungen der Verbandstofferzeuger, die 
Säurespuren und Terpentin'hautentzündungen der Tischler
(Holzbeize) u. v. a. Wer sich alle diese Merkmale genau 
besi,eht und einprägt, gewinnt viel für den Dienst zur Fest
stellung unbekannter, mit falschen Namen und Berufsdaten 
auftretender verdächtiger Individuen. 

In Fortsetzung des Rundganges erleben wir die viel
gestaltige und exakte Arbeit in den Räumen des K r i m  i
n a I t e c h n i s c h e n L a  b o r a t o r i u m s, einer nach mo
dernsten Grundsätzen ei,ngerichteten Werkstätte des Kri-
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nrinalisten. In ,einem etwa drei Meter langen, mit Watte und 
Papierzwisdhenlagen ausgefüllten Beschufykasten wi-rd die 
Vergleichsmunition verfeuert und damit die Auftreffdefor
mation des Gescho�es vermieden. Gegenstand der Unte·r
suchung bilden hier die sogenannten Verfeuerungsmerk
male, welche teils bestimmten Waffen von Haus aus oder 
durch Erzeugungsfehler eigen sind ·oder beim Schu� durch 
Schlagpolzen, Patronenzieher, Auswerferkralle usw. nament
lk:h am Patronenboden entst.ehen. Oft 'kann auf Grund 
solcher Merkmale schon di,e Art der unbekannten Tatwaffe 
festgestellt werden, wenn auch diese selbst noch gar nicht 
vorliegt. Die Patronenhülsen aus Tat ,und Vergleich werden 
auf photog,rap'hischem Wege ver,grö�ert, im Vergleichs
mikroskop behandelt, bis entweder ein negatives Er-gebnis 
oder durch die genaue Obereinstimmung der erwähnten 
Verfeuerungsmerkmale der einwandfreie Beweis erbracht ist, 
da� das Tatgescho� aus einer bestimmten Waffe, und zwar 
aus der des ermittelten Verdächtigen abgef.euert worden ist. 
Ein Beispiel aus der Praxis mag dies erhärten: Bei einem 
Raubmord im Jahre 1945 werden 4 Einschüsse festgestellt 
i.md '4 ausgeschossene Patronenhülsen· gefunden. Auf Grund
der Untersuchung der charalkteristischen Verfeuerungsmerk
rnale wird festgestellt, da� es sich um Munition aus einer
italienischen· Florettapistole handelt. Später greift die Gen
darmerie 3 vagier,ende Burschen auf, von denen einer im 
Besitz;e einer solchen Pistole ist. Bei den, weiteren Unter
suchungen· an Hand von Tat- und Vergleichshülsen wird
der Beweis erbracht und die Täter legen ein Geständnis ab. 
Zu den schie�technischen Unt•ersuchungen im Kffl. ge
hören auch die Feststellungen an Hand von durchschossenen 
Kleidern, Körpern u. dgl., ob es sich um einen Fernschu�
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oder Nahschu� mit angepre�ter oder etwas abstehender 
Mündung handelt. Dies wird auf ,photographischem, mikro
skopiscnem Wege oder durch Anwendung von infrarotem 
Licht erreicht, und photographische Wandtafeln zeigen in 
untrüglicher Wefse das durch Brandsaum, Schmauchhof usw. 
erzeugte Spurenbild, welches bei• den verschiedenen Schu�
d-istanzen ,entsteht. (Hier sei auch auf den Artike,I in der 
Rundschau-Folge 2/1948, Seite 10, ve,rwiesen.) Ebenso wird 
durch Zeichnungen, Winkelberechnungen ,usw. der Stand
platz de·s Schützen festgestellt und damit werden alle Kom
ponenten des Schusses, wie Standort des Schützen, Art der 
Waffe, Flugbahn des Geschosses, Einschu�, Ausschu� usw., 
ermittelt. Auch hier zeigen Wandtafeln Fälle aus der Praxis, 
bei welchen die gewissenhafte Arbeit des KTL., in der Be
weisführung vor Gericht den Sieg errang:. Mit dem Vor
stehenden erscheint jedoch di'e schie�technische Unter
suchungsarbeit des Laboratori'ums nur gestreift. 

Im Laboratorium werden weiters Maschinschriftverglei
chungen durchgeführt. Wir sehen eine photogriaphisch ver
grc�erte Schriftzeichensammlung von sämtlichen existierien-
den Schreibmaschinentypen. An Hand derselben wi·rd schon 
bei der -ersten Untersuchung festgestellt, da� eine ink�imi
•nierte Schrift etwa auf -einer „Adler, Mod. 7" verfertigt wor-
den ist, und es ist somit nicht mehr notwendig, zuin Bei'spi-el 
bei einem Bürobetrieb mit 20 verschiedenen Maschinen 
20 Schriftproben zu entnehmen. Es bleibt nun nur noch 
festzustellen, auf welcher der etwa 4 Adlermaschinen das 
Schreiben angefert,igt wurde und der Kreis der Verdäch
,digen ist damit schon ,enger gezogen, vorausgesetzt, da·� ...-, 

mit j,eder Maschine nur ,eine .bestimmte Person schrteibt. '11!!"'.i 
Nun wird von den verdächtigen Schreibmaschinen je eine ;

Schri'ftprobe angefertigt, die den Namen der Type, die 
Nummer, dann alle Typenzeichen erst ohne, dann mit Um
schaltung, und zwar genau der Reihenfolge ,nach und 
schlie�lich einige Zeilen oder den ganzen Text (eventuell 
nur d,i,e Anschrift auf einem Briefumschlag) enthalten mu�. 
Nach Herst-ellung _photographischer '(erwö��rungen werden
an Hand von Tat- und Vergleichsschnft die einzelnen Schrift
merkmale genau untersucht und immer wiede•rkeh�ende Ab
normitäten festgehalten, wie sie durch nachgemachte Lettern 
nach Reparaturen, Verbiegungen der Typenh�bel, Beschädi
gungsspu.ren, Höher- oder zu �napp �ebeneinanderanschla
gen, Auslassungen usw. ·entst-�hen .konnen. Merkma�e, die 
von Verunreinigungen, Ausfullen der Segmentzw1schen
,räume u. dgl. henrü'hr,en, bilden allerdings k,ein sicheres 
Untersuchungsobjekt, da eine Maschine nach der Tat ge
reini·gt worden sein un� da�er . Tat- und Vergleichsschrift 
nicht unbedingt genau ubere1nshmmen mufy. 

Einen br-eiten Raum nehmen im Laboratorium die Unte,r
suchungen auf ,dem Gebi,ete. der '?okiumenten- ru�d Wert. 
papierfälschunci.en,_ der Gehe1mschn!ten und sonstigen be
trügerischen Falschungsmethoden ein. Du,rch photographi
sche Vergrö�erung, mikroskopische Behandlung und be
sonders mit infrarotem Licht, das die Körper nicht rnit 
durchfallendem_ Licht behandelt, sondern. zum S�lbstleuchten.,. 
bringt, wird h1e•r beste Forschungsa,rbe1t ,gele!stE;t. Beson-f?'
ders im letzteren Verfahren werden zum Be1sp1el Kunst
seide von Halbseide oder ,echter Seid":, Ba_u�mwolle von
Schafwolle unterschie?e�, Petro!eum-Benzin-Sp1 ntusgernenge
usw. festgestellt, w�1.I Je�e d1e�er �ub�tanzen unt-er de,r
Quarzlampe mit seiner 1-hm e1qentumlichen Farbe auf
leuchtet. Am häufiost,en sind di·e Untersuchungen bei Papier
fälschungen wie -Kraftfahrzeugpapiere, Identitätsausweise 
Reisepässe u. dgl., wobei die ,ursprüngliche Einbragung rnit 
Tinte•, Graphit oder Schireibrnaschine chemisch ·entfernt, be
ziehungsweise ausgewaschen und dann durch andere Daten 
ersetzt wurden. Bei der Untersuchung verschwindet die 
Neueintragung und bring,t den alten' Text deutlich zun, 
Vorschein und überaus zahlr,eich sind die Fälle aus der 
Praxis. die so ihre Aufklä,rung fanden. Dasselbe gilt für die 
Entzifforung yon Ge'heimschriften, besonders bei Kassibern 
in oder aus Gefängnissen, die auf di-e verschiedenste Art 
vor allem mit Urin, Zwiebelsaft u. dgl. •unsichtbar zwische� 
vielleicht unverfänqlichem Text geschrieben oder mit sonsti
gen cherriischen Substanzen zustande kommen. Die lnlra
rotphotographie des Laboratoriums zaubert schnell die volle 
Klarheit zutage. Briefmarkenfälschungen und Nachbi.ldungen 
werden ebenfalls mit infra,rotem Licht aufgedeckt, weil sie 
beim . Selbstl-�uchten de��lich ei.ne 9anz andere Färbung
aufweisen wie das Fals1frkat. Geldfalschungen werden in 
einer eigenen Anstalt der Osterr. Nationalbank untersucht 
Zu erwähnen wär,e noch, da� Geheimschriften, zum Beispiei 

n:iit Urin, Zwiebelsaft u. dgl., unschwer auch jedem Laien . 
s1c.htbar we•rd�n, wenn er eine Quarzlampe (künstliche
Hohensonne fur Bestrahlungen) zur Verfügung hat. 

Interessant und vielleicht weniger bekannt sind die 
Untersuchungsmethoden des KTL. zur Aufklärung von Kraft
fahrzeug�, Fah�rad-, Ra�io-, _Nähmaschinendiebstählen u. dgl. 
Bekanntlich werden beim Einstanzen der Nummern in den 
S�:off des Materials (Eisen, Blei, Aluminium usw.) die Mole
kule zusarr,mengepre�t und liegen also an der betreffenden 
Stelle enger beisammen, so da.Fj etwa beim Ausfeilen der 
Nummer durch den Täte,r oder He'hler oberflächlich wohl 
nichts mehr zu sehen ist, unterhalb jedoch die durch das 
Einstanze11 verursachte Änderung des Materials dennoch 
bestehen bleibt. Durch ein oft mehr,ere Stunden dauerndes 
chemisches Atzverfahren wird nun die aufqelötete Masse 
oder die nachgestanzte Nummer entfemt, die bei der ur
sprünglichen Stanzung der Nummer gequetschte Metall
i:iasse zum Aufquellen gebracht ,und dadurch die ursprüng
liche Nummer sichtbar gemacht. Bei nicht gestanzten 
Fabrik�zeichen, wenn sich die Nummer zum Beispiel nur 
auf einem aufgenieteten Plättchen befindet, kann dieses
Quellverfahren natürlich nicht Anwendung finden. 

Ebenso mit durchschlagendem Erfolg arbeitet das Labo
.ratorium bei der Unte·rsuchung von Wer�zeugspuren, die 
vom aufmerksamen Kriminalisten auf dem Tatort de·r ver
schiedensten strafbaren Handlungen gesichert und dem Er
kennungsamt übe.rmittelt werden. In zahkeichen Fällen ge
lang hier bereits die Aufklärung von Einbrüchen, Wilddieb-

• stählen . boshaften Sachbeschädigungen. Sabotageakten, der
� Schuldfrage bei Verkehrsunfällen usw. Photographische Ver

grö�erungen, Mikroskop, insbesondere die präzise A,rbeit 
am Riesen-Ve.rgleichsmikroskop, Verfahren .anderer Art schaf
fen zwingende Schuldbeweise und zahlreiche photographi
sche Wandtafeln des Laboratoriums aus der Praxis ver
mitteln für unser� "k,�imi,nalistische Tätigkeit wertvollen An
schauungsunt,erricht. Von der Tatsache ausgehend, da� sog,ar 
ein fein .abgezogenes Rasierme·sser unter dem Mikroskop 
das Aussehen eine.r wildgezahnten Säge bietet, wird hier 
der Grundsatz beachtet, da� iedes Werkzeug beim Ge
brauch Spuren -erzeugt oder Erzeugungsfehler - oft nur 
beim letzten Feilst.rich veru,rsachte Abweichungen - auf
weist. Dies gilt vom Stemmeisen beim Einbruch und von 
der Hacke beim boshaften Beschädiqen von Obstbäumen 
u. dgl. ebenso wie etwa beim Verfertigen de•r Wildschlinge
oder beim Gebrauch de,r Zarge zum Abzwicken einer 
Fernsprechle_itunq usw. Durch photographische Vergrö�erung
und mikrosokopische Behandlung wird das Vorhandensein 
von Spuren _festgest-ellt, mit den Weikz-eugen Verdächtiger 
auf gleichartigem Material werden Probe'hiebe, P-robezwi'k-
1mnoen u. dql. qetätigt und die dabei erzeuqten $puren 
von-Tat und Vergleich auf dem Vergleichsmi'k-roskoo solange 
sorgfältig aneinander vorbeigeführt, bis mit Sicherheit fest
steht, ob Tat- und Vergleichssourenmer·kmale ,genau übe•r
einstimmen oder nicht. Die Hauptsache ist das Vorliegen 

• genügenden Vergleichsmaterials und daraus ergibt sich
';1!!!11J' wi'eder ein wichtiger Merksatz für den Gendarmeriebeamten · 

bei der Arbeit auf dem Tatort: 

Den Tatort genau nach, wenn auch unscheinbar schei
nenden Spu�en absuchen, zum Beispiel die Wildererschlinge, 
den beim Verdächtigen gefundenen Draht, die herausgesäqte 
Hackspur im Holz, die beiden Endstücke des abgezwickten 
Leitungsdrahtes, der ausgeschnittenen Fensterscheibe usw., 
sichern, alle zur Tat geeigneten Werkzeuge, wie Bei·�-, Flach-, 
Kombinationszangen, Drahtscheren, Vorschläger, Meise!, 
Haoken, Stemmeisen, Reifmesser, Bohrer u. dgl. (je mehr 
desto besser) sammeln, bei allen irgendwie in Betracht zu. 
ziehenden Personen zu dies-em Zwecke qenaue Hausdurch
sudhungen vornehmen und alles Material dem Erkennuings
amt einsenden. Je mehr Werkzeuge und bei je mehr Ver
dächtigen sichergestellt, desto mehr Aussicht besteht für ein 
positives Untersuc·hungsresultat; die Ve,rgleichswe·rkzeuge 
qenau nach i'hrP.m Eigentümer. beziehungsweise Inhaber und
Auffind:ungso.rt beschreiben. Ein nicht abgezwio'kter oder ab
geschrntt·ene.r, sondern abgebrochener Draht bildet natürlich
kein Objekt der erwähnten Unte·rsuchungsmethode; in der 

Regel handelt es si�� besonders bei Wildschlingen um die 
An_wendung der Zw1ckzange, und ,es gilt hier besonde·rs die 
beiden zusammengedrehten Enden zu sichern und die Draht
rolle oder das Drahtstück sicherzust-ellen, bei welchem ein 
Zus_ar;nmenhang v�rmutet wird. Lä�t die Art des beschädigten 
Obie'kt�s, eh':'a eine schwere_ Kasse o. dgl., die Einsendung
o�€r 0berbnngung zum Erkennungsamt ni·cht zu, dann 
konnen brauchbar befundene Spuren und Vergleichswerk
zeuge allenfalls durch scharfe photog•raphische Aufnahmen 
gesichert u�d beim E,�kennungsamt ausgewertet werden. 
In allen . F�Hen ka�n . das Erkennungsamt telephonisch
oder schriftlich_ v,erstand1gt _ und um die Mitteilung sei 'nes 
Standpunktes uber das weitere Vorgehen ersucht werden• 
gegebenenfalls 'kommt ein Beamter des Erkennungsamte� 
auf den Tatort und übernimmt die Spurenbehandlung. Dem 
Erkennungsamt können aucih abgeformte Fu�spu,ren und 
Vergleichsschuhs von yerdächti'gen eingesendet wercien. 

Ein 'kurzer Besuch noch in der Li c-h t b i I d s t e 11 e
zeigt uns die verschied�nst-en photographischen Apparate
und Methoden, ohne die der moderne Kriminalist heute
nicht me'hr de_nkbar ist. \/lli<:: vi_el�eitig diese Errungenschaft
auf dem Gebiete der Knminalist1k Anwendung fiindet, und
z"'.'�r trotz des Ve;lustes wertvoller ,Geräte du,rch Kriegsein
w1nkung �nd t_rotz heute noch bestehenden Materialmangels, 
haben wir bei unserem Rundgang wenigstens zum Teil be
reits empfunden. 

Der •eigentliche Zwedk dieser Abhandlung liegt in der 
dem allgemeinen Wohl dienenden Absicht, die Gendarmerie
posten und voran alle :kriminalistisch ambitionierten Gen
darr:neriebe_amten für die Leistungen des Er.kennungsamtes 
zu mte�ess1eren und sich die Arbeiten dieses Amtes noch 
mehr als bisher nutzbar zu machen. 

':111-M DB E L 
SONDERANGEB OT F0R GENDARMERIEBEAMTE 

SCHLAFZIMMER VOLLBAU S 3450· -
SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU. 
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MtiBELHAUS SCHUH & CHYLIK 
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Auto-Provinzversand Zahlungserleichterungen 
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BEDEUTENDE KRIMI NALFALLE DER WELT 

(Fortsetzung von Folge 2/50.) 
Den weiteren Erzählungen der Tänzerin, einer reizen-. 

den, dunkelhaarigen Frau, konnte man entnehmen, da,� sie 

nach der Beendigung der Aufführungen am Brodway mit 
ihrem Partner an die Westküst,e gegangen und von dort 
zurück durch das ganze Land gereist war. Sie gastierten im 
„Beverly Wi.tshire" in Los Angeles, im „Markhopkins" in 
San Francisko, im „Edgewater Beach" in Chicago, bis s:ie

wi.eder nach New York kamen, um hier im „Martinique" 
aufzutreten. 

In New York hatte Liselotte M a y e n c e  und Walter 

R o a d  im Pensionshause der 43. Stra�e getrennt Quartier

bezogen. Mi� M a y e n c e, die inzwischen den Hauptmann 

William G. W a t e  r I o o geheiratet hatte, ri·chtete dort für 

ihren Gatten ein Heim ein, da er erst vor ,einfgen Tagen mi1 
seinem Bombengeschwader vom Pazific zurückgekehrt war. 
R o a d  __ hatte fast gleichzeitig eine Wohnung, im selben 
Haus, aber im fünften Stock bezogen, und war mit einem 
etwa 30 Jahre alten Anwalt, Dr. Frederk C. T u  d o r, zu
sammengezogen, der bei einer gro�en Versicherungsgesell
schaft als Justitiar tätig und mit ihm se[t vielen Jahren eng 
befreundet war. 

Eine kleine Feier. 

Liselotte M a y ,e n c e erzählte d en Beamten der Ver
mi,�tenstelle, da� sie am Montagabend eine klei,ne Fei,er 
zu Ehren der Rückk,ehr ihres Gatten aus dem Felde ver
anstaltet hatte, zu der, neben -einigen Theaterleuten, auch 
Walter R o a d  eingeladen war. Er war jedoch nicht er
schienen, sondern nur sein Freund T u  d o r, der einige 
Cocktails mit ihnen trank und erklärte, da� der Tänzer Kopf
schmerzen habe und zu Bett liege. 

,,An diesem Punkte", bemerkte der Beamte der .Yer
mi.�tenstelle, ,,übernahm T u  d o r die weitere Erzählung der 
Geschichte des V,erschwindens des Tänzers. Er sagte, da� 
R o ad um 2 Uhr nachts aufgestanden sei. Während des 
Ankleidens bedeutete .er ihm, da� ,er mit dem Zt/ge um 
3 Uhr 15 nach W a s h i n g t o n  fahren wolle, um einen 
Freund zu besuchen. Der Tänzeri,n möge ,er a -usri-ehten, da� 
er am Dienstagabend rechtzeitig für di•e Aufführung um 
7 Uhr 45 wieder zurück sein werde." 

„R o ad war aber", fuhr di.e Tänzerin fort, ,,weder zu 
der Vorstellung um 7 Uhr 45 noch zu der Spätvorstellung 
erschienen." 

Als si.e am folgenden Tage nichts von ihm hörte und 
er auch an diesem Tage zur ersten Abendvorstellung nicht 
erschi,en, entschlo� sie sich, sein Verschwinden der Polizei 
anzuzeigen. Da T u  d o r gleichfalls sehr besorg,t, um das 
Schic'ksal seines Freundes war, schlo� er sich der Tänzerin 
und ihrem _Ehemann beim Gang -�ur Vermi�tenstelle an. 

Nachdem D a  v i s mit seinen beiden Detektiven d[e
Akten eingehend studiert hatte, sagte der zu die_sen: 

,,Das steht ja beinahe so aus, als wenn es der Finger
zeig wäre, auf den wir ,gewartet haben. 1-ch möchte wetten, 
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da-� es R o ad s Rumpf ist. "'!ir brauch�n nur noch _zu ve!
anlassen, da� seine Partnerin und sein Freund s1,ch die 
überreste ansehen! Sobald wir einmal den Körper identi
fiziert haben, können wir mit den Vernehmungen beg<fnnen, 
und diese werden zum Ziele führen." 

Durch einen sofortigen Anruf wurden Liselotle M a y
e n c e mit ihrem Gatten und der Freund R o a d s für den 
folgenden Tag zur Leichenhalle _ von :6-nnens „gebeten: Schon 
kurz nach 9 Uhr erschienen die beiden Manner, die aber 
wider Erwarten die Tänzerin nicht mifürachten. T u  d o r war

ein gutaussehender Mann, .von etwa 30 Jahren, mit blon
dem, locki.gem Haar. Der Hauptmann da_gegen, der Gatte 
der Tänzerin, war ein hagerer, stark gebraunter Mann. 

Meine Frau erklärte in letzter Minute nicht mitkommen 
zu �ollen", sagte d er Hauptmann als Ents�huldi�u-ng· für 
i'hr Fernbleiben. ,,Sie befürchtete, den Anblick nicht _ aus
halten zu können, da ihre Nerven durch das Verschw1�de� 
ih res Partners schon stark in Anspruch genommen smd. 

Ich bin der Freund Roads und sein Zimmergenosse", 
erklä�te T u  d o •r, ,,ich kann bestimmt sagen, ob es seine 

Leiche ist oder nicht." 
D a v i s wandte sich an den Hauptmann: 

a 
,,Sie :kannten R o a d, nicht wahr?" . .,-,) 
,,Ach ja, ich 'habe ihn mehrmals getroff�n„und ihn a�ch �-

"ft ·t meiner F,rau auftreten sehen. Naturl1ch ka_nnte ich o e.rs m1 .-h k t h t M F "'h ·. ht gut wie T u  d o r I n ge: ann a . eine rau 
1 n nie so , . .1 1 ,,, möchte sich ganz auf sein �rte1 _ ver �;sen.  . . 

K en Sl·e bitte meine Herren , sagte D a  v I s, ,,wir 
,, omm , , 

wollen hineingehen!" 
W" • 

Beim Betreten gab der lnspE;ktor dem_ arter ein 
Z · h d'·eser öffnete eine der schweren T uren, zo9 den ,e1c en, 1 · . .. k d I t d' · 
Torso heraus, schlug ein Tuch zuruo ·un eg e 1e g·raus1gen 
Reste bio�. d · ht f Beide Männer erbleichten. T u  d o r, er nie so �st 

· d - ·k mpferprobte Fliegerhauptmann war, wandte sich wie er ' a 
· h · h ft' entsetzt ab und zeigte alle Anze1c en einer e 1gen 

übelkeit. 

Es ist nicht Road. 

Es könnte R O a d  sein", erklärte der Hauptmann, ,,er 

war �o gro�, da� dieser Torso . . .  " 
b . 

„Das ist ja entsetzlich", sagte T u  d o r, ,,� er es 1st 
keineswegs R o a d!" . Bl'k "h d Die beiden Detektive wechselten �men 1c , wa ren 
D a v i s die Augenbrauen zusamm_ enkmff. 

d h, 

„Sind sie wirklich sicher, meine Herren, - a-,, es nicht
der Tän:zcer ist?" . 

,, fJ1 h k b ·m best-en Willen rncht genau sagen , " c ann es e1 . h k 'h u wenig " " e�klärte der Hauptmann, .,1c enn� 
ht 

n z _ 
Fireun·d R o a d -„Aber ich bin sicher'. da� es nie 

de�
1
Tänzer hatte auf war" warf T u d ,  o r dazwischen, ,.denn .. . ,h, _ M 1 der 'rechten Seite dicht über der Huft� ein qr<?,,es a . 

D. T h t 1· doch wie sie sehen kennen, kein solches 
1eser orso a e ' , 

Zeichen " h, • h · · 
N · hade" -erklärte D a  v i s, ,.da,, 1c sie, me_1ne 

H " 
a, 

.. b
c

,'h t hieher bemüht habe. Wenn _es nicht
erre

d
n, u

L �
r

h 
a

�
p

t dann wird er zweifellos bald w1ed
_
er heil R O a , s e1c e 1s ,  . 'h · ht' G b · d d ft Uchen Sorgen sie SJ'C nie • e en sie un , gesun au a · B h 'd „ k .jedoch sofort der Vermi�tenstelle esc e1 , wenn er zuruc -

gekehrt ist!" 
,. h T d ,,Das werden wir . besti_mmt _tun
/ 

versprac . u 
� r, 

,,R O a d  wird sich ja s1ch
k

erl1ch „mit LI s e I o t t e i'n Verbin-
dunq setzen, sobald e.r ommt. . . .. .. 

·Die beiden Männer verabschiedeten s1ch_handeschuttelnd 
den Beamten und gi•ngen nachdenklich davon. Der von · f E' d k b . ·h Torso hatte unzweifelhaft einen t1e en in .ruc e1 1 nen 

hinte.rlassen. . . 
D · • 

Kaum waren sie au�er Horwe1te, als a v I s zu seinen 
beiden Detektiven sagte: . 

Sie halten unbedingt das Fremdenheim. unter Be
wach�nq und machen über seine Bewohner so_ viel ausfindig, 
wie sie ·,können. I ch lasse mich nicht davon abbringen, da� 

der Torso zur Leiche des Tänzers qehört, und ich werde

alles daransetzen, um das zu beweisen!" 
(Fortsetzung folgt) 

({JetN/o-UJlllllJ 
und /!;nde

Von Gend.-Rayonsinspektor ANTON FISCHER 

Landesgendarmeriekommando für Innsbruck 

Wer von Innsbruck gegen den Arlberg fährt, sieht bei 
Landeck in einem gewaltigen Schauspiel der Natur, wi·e sich 

die vereinigten Bäche Trisanna und Rosanna mit wildem 
Ungestüm in den von Süden kommenden 1-nn ergie�en. Ver
folgen wir den wildromantischen, tief eingebetteten und i-n 
vielen Kehren dahinflie�enden Inn talaufwärts, so kommen 
wir nach P r u t z, den Ausgangsort des Kaunsertales. K a u n s, 
das dem Tal den Namen gibt, ist als Touristenort allgemein 
bekannt. Karg ist der Boden und schwer die Arbeit des 
Bauern, aber der Kaunser liebt sein stilles Tal mit seinen 
gigantischen Bergen. 

Die beschauliche Ruhe dieses Dorfes wird in den Jahren 
1923 bis 1928 durch die Untaten des nach Kauns zugezo
genen P., genannt der Bauernschreck, sehr nachhaltig· ge
stört. P. ist 27 Jahre alt. Automechaniker von Beru1f, ge
drungen und von mittelkräftiger Gestalt. Sein , Gesiacht, 
fratzenhaft verzerrt, und seine niedere, zurückfüehende 

Stirne stempeln ihn von Haus aus zum Prototyp eines min
derwertigen Menschen und Berufsverbrechers. Während 
seine Mutter und die Stiefschwestern sich eines guten Rufes 
erfreuten, ist sein Vater, der eines unnalürli·chen Todes starb, 
wiederholt mit den Gesetzen in Konflikt geraten. 

Ni-cht ungeschickt in seinem Beruf, beginnt der junge 

P. seine Verbrecherlaufbahn damit, da·� er seiinem Brot
geber das Auto verkauft. Nun folgen Einbrüche, Viehdieb
stähle, Raub und Notzucht i-n bunter Reihenfolge. Im Z•ucht
und Arbeitshaus vervollkommnet P. seine verbrecherische 

Technik. Strafen wirken auf ihn keineswegs erziehend oder 

abschreckend, sondern bestärken ihn nur in sein,em unver
söhnlichen Ha� gegen alles, was Autorität hei�t. Mutter 
und Stiefschwestern führen nun, eingeschüchtert und willen
los aus, was der brutale Sdhn, bezi.ehungsweise B-ruder, 
will. Die ältere der Stiefschwestern gebärt ei-n Kind von. ihm. 

Nach d er Verbü�ung ei-ner für einen Kirchendiebstahl 
VE:rhängten Strafe wird P. aus Kauns in den Heimatsort 
seines Vaters abgeschoben. P. nimmt die Abschiebung 
zum Anla�, das Pfarrwidum und damit halb Kauns nieder
zubrennen. Der gerechten Strafe entzieht er sioh durch die 
Flucht i-n das nahegelegene ltali•en. Man ve-rmutet ihn später 

(Fortsetzung auf Seite 19) 
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DER /Jmokläu/er 
Vor nahezu 30 Jahren patrouillierte ich als junger Gen

darm auf der Stra�e durch di,e Ortschaft S. in Steiermairk. 
Plötzlich hörte ich hinter mir Schüsse fallen. Als ich mich 
umdrehte, bemerkte ich einen Mann, der auf einem Wagen 
stand, der, von galoppi,erenden Pferden gezog·en, durch die 
Ortschaft raste. Der Mann hatte i·n der linken Hand die 
Zügel und in der rechten eine Pistole, aus der er unaus
gesetzt Schüsse geg,en di,e zu beiden Seiten der Stra�en 
befindli,chen Häuser abgab. 

Da•s BHd, das sich mir bot, erinnerte an die geschicht
lkhen Gestalten der römischen Wagenlenker. Da sich das 
Gespann, -ei,nstweilen mir genähert hatte, suchte ich rasch 
in einer Tornische Deckung und gab gegen den Amokläufer 
ei,nige Ka,rabinerschüsse ab, die jedoch das Ziel verfehlten. 
Das Gespann raste auf der Dorfstra�e unaufhaltsam wei-ter. 
Ei,nige Leute versammelten si,ch sofort um mich und wir
berieten, wie wir den gefährliIchen Menschen habhaft wer
den könnten. Schon hatte uns auch di,e Nachricht erreicht 
da� ein Kind von einem Schu� schwer verletzt wurde. Und 
nun nahmen wi,r wieder den Lärm der fallenden Schüsse 
wahr, der immer näher an uns -herankam. Rasch wurde ein 
Hindernis errkhtet und Deckung genommen. Das Gespann 
ra�te h:ran, mu�te aber vor dem Hindernis stehen ble-iben. 
W1,r sturzten uns auf den Amokläufer, zerrten ihn vom 
Wag�n ur1;d i,c� ver�uchte i�� die Schl._iefyketten anzulegen. 
Dabe11 erh1·elt ich einen k.raft1gen Kinnhaken, wodurch ich 
zu Boden gestreckt wU!rde. ldh erhob mich, und nu.n gelang ·es mi,r im Verein mit den Hel,f.ern den tobenden f':'1ann zu überwältigen .. Es wa� E;rst ,nach vi�ler Mühe mögl11c_h, de� Ra,senden die Schl1e�ketten anzulegen. Nun bere_1fote die Eskorte zum P<?sten grofye Schwieri,gkeiten. Einm1il:

, 
Ochsen bespann�er Leiterwagen wurde herbeigeschafft und de� ��nn auf d1•esen gebracht. Be,gleitet von mir und d�m. fre1w1ll_igen �eifern., aber auch von einer Schar Neu� gieriger, ging die Eskorte zum Gendarmerieposten. Dort angelangt, . begehrt": der Mann unausgeseizt seine Freilassung, mit dem Hinweis, da� er ei,n rei,cher Hotelbesitzer u�d Schwei•zer Staatsangehöriger sei. Dies half aber alles mchts; er wurde in den Gemeindearrest gebracht. 
Bei: mei:.ien _ Erhebungen stellte ich fest, da� der Verha_ftete tatsachl1�h ein Schweizer Staatsangehöriger und rercher Hotelbesitzer war. Er entstammte einer Familie, die 

h
chon Generatione n hin�urch in der _Schweiz ihr�n Sitz 

T 
atte. Er selbst taugte mchts, ergab sich dem Sp1,el und runk un� war schl_ie�lich aus dem Elternhaus gewiesen 

�r?en. Sie kauften ihm tn Osterrei,ch einen schönen Hotel
L t/

z und zahlten ihm zur Bestreitung eines luxuriösen e ens eine monatli-che Zuwendung aus. 
. In den Abendstunden erSGhien eine elegante Dame bei 

�( am Gendarmerieposten und beteuerte, da:� i-ch ihren 
�nn zu U�recht verhaftet ihabe. Dage-gen verwahrte ich _mich en':rg1sch. Ihren eindringlichen Bitten, ihren Mann wegen dringender Geschäftsang-elegenheit sprechen zu dürfen'. .kam i,ch schli•e�lich nach und führte sie in den Ge

memdea,rrest. Als der Mann das Kommen seiner Frau wahr
g�nomm�m hatte, schri:e er mir vorwurfsvoll zu: ,,Da� sie 
�11ch ver�afteten, mi,t dem Ochsenwagen durch die Ortschaft 
fuhrten, ,1n den Arrest steckten, das all.es kann ich Ihnen, 
H_err lnspe�totr, verz;eihen, aber da'� Si.e mi,r meine Al,t·e, 
diese Kanaille, noch in den Arrest bringen, -entschuldige 
i·ch Ihnen nie!" lern setzte di·eser Szene ei,n Ende, indem ich 
miich mit der Frau entfemte und den Mann allein lie�. Der 
Gewalttäter wurde vom Ger,kht mit mehreren Monaten 
abgeurtei-lt. 

Einige Jahre waren ver,gangen. lieh erschien bei·' einer 
Unterhaltung. Da nahm -i1ch plötzlich den Mann wahr, der 
mi,r früher einmal als Amokläufer begnet war. 'Er war leicht 
alkoholiIsie,rt und in gehobener, glückseliger Stimmung. Als 
er mich bemerkte, gin!lJ er auf mi·ch zu und rief vor seinen 
Freunden, laut und vernehmli•ch aus: ,,Das ist der Herr In
spektor, wel,cher mi·ch vor drei Jahren verhaftet hat, er ist 
der einzige Mens,ch, in Osterrei·ch, vor dem ich einen 
Respekt habe." Dann hie� er mich i,n seiner Gesellschaft 
Platz nehmen. Mi,t einem Vorwand lehn�e �oh ab, Im Ver-

18 

laufe der Unterhaltung nahm i•ch wahr, da� beim Tisch des 
Mannes, der mi•ch eingeladen hatte, vi·el gezecht wurde und 
er allein hohe Summen bezahMe. Daraus • konnte ich 
51chlie�en, da� er ein Verschwender im wahrsten Sinne des 
Wortes war. 

Abermals waren Jahre vergangen. Mein Dienstort wa,r 
ein anderer geworden. lieh erhielt von meinem Postenkom
mandanten den Befehl, eine Erhebung durchzuführen. Im 
Walde bemerkte i,ch eine Holzfällerschar, auf die ich zu
gi:ng, um den Weg nach dem Anwesen des Besitzers. X. zu 
erfragen. Als ich den mir am , nächsten befindlichen Holz
fäller anspra.ch, ,,rief er mir sofort _zu:. ,,He:r Inspektor, was 
ma·chen Sie hier?" Es bedurfte bei mir ·�einer Überlegung,
um in dem Holzfäller jenen Amokläufer von einstens zu eir
'kennen. Ich sagte ihm sofort, von wo wi,r uns kannten und er 
stimmte zu. ,,Ja", meinte er, ,,ich bin de·r Y. Meinen Besitz habe 
ich versoffen meine Alte zum Teufel gehaut, und jetzt biin ich 
eiln einfa,che; Holzarbeiter, der vom Taglohn lebt." Darauf-
hi1n fragte ich, ob er in dieser ärmlkhen Lage auch glück-
lvch sei, worauf ich die überraschende Antwort bekam: ,,Herr 
Inspektor, als i,ch viel Geld und __ viele �reu_nde, alle !age 

• meinen Rau5;ch hatte, war ich nicht glucklich, aber Jetzt,�• 
als eiinfo.cher Holzarbeiter, bin ich wirklich gesund und a';Jch : � 
glück!i,ch l" Ich verabschiedete mich von dem Hol7:arbe1ter 
und konnte mkh des sonderbaren Gedankens nic�t er
wehren, da� dilesem Manne der Besi�z n:ie 7um Vorteil ge
rei1cht und er erst als Besitzloser se1-n richtiges Leben ge-
funden hatte. R. N. 

V.on Gend.-Major FRANZ DESORT

Gendarmerieableilungskommandanl in Krems, N.-ö. 

D.3 alti Franz von Niedermoos 

ls zwanzig Jahr scho bei di Ro� 

Und fahrt so jede Wochn grad 

Mit Kaibln· eini in die Stadt. 

Spot i,n der Nacht, da fa'hrt er z'ruck: 

Z'erscht geht er g'wöhnli no a Stuck, 

Dann lk,räult er auffi. aufn Wagn. 

Wegn d'Rof3, da braucht ma da nix z'sagr,i, 

Die gengent -eh von selbai fuat, 

Und's Schlafen aufn Wagn is guat! 

Do amal trifft's in Franz! grad, 

Da� da Schandarm ea:hm aufg'schriebn hat, 

Weil er'n am· Wagn hat schlafat g'funden 

Und weil ,er hat lkoa Licht anzundn. 

Dös is a •recht a dumme G'schicht 

LJl",d schauts, da Franz! mua� zan G'ri,cht. 

Da Richter moant: ,,Versteh ich recht, 

Schon so lang sind Sie Pf.erdeknecht 

Und fahren schlafend auf dem Wagen, 

De·r überdies :kein Licht getragen ?" 

,,1 bitt' ", sagt drauf der Franz, ,,Herr G'-richt, 
Weil, wann i schlaf, brauch i 'koin Licht!" ' 

({Jevf_0-llJtLnlJ und �nde 

eineJ J-ehw.ev.1J-e11-/Jv.eeheJ1-J 
(Fortsetzung von Seile 17) 

in Arr.erika, aber zu bald taucht der verwegene Räuber, 
stets seinen Standort wechselnd und mit der Ortlichkeit 
bestens vertraut, wieder in Kauns und Umgebung auf und 
eine Kette nie abrei�ender Einbrüche, Hüttendi•ebstähle usw. 
bekundet sein Hiersein. Im Jahre 1927 verschwindet eine 
auf Beerensuche _gewesene Jugendliche, ohne da� von ihr 
jemals wieder -eine Spur gefunden wird. Das Tal beziIchtigt 
P. der Tat und als er am 8. Febru'ar 1928 seiine jüngere 
Schwester im Verlaufe eines Streites erschiefyt, weil sie sich 
von ihm abgewendet und das mütterliche Anwesen ver
lassen will, wird· durch ·'da's zUtSt(ändige Gendarmeri,e
Bezirk!\- und Abteilungskommando mit den Gendarmerie
kräften des Bezirkes Landeck, der an der Bundesgrenze 
stationierten Zollwache, mit aus Innsbruck herangezogenen 

Krimina-lbeamt-en und aufgeb.otenen Zivilwachen eine G r o �-
. f a h n d  u n g gegen den Mörder durchgeführt. Es gilt vor 

4allem, dem Verbrecher durch eine äufyere Absperrung die 
· · Flucht nach Italien und in die Schweiz sowie ei:n Aus

Weichen in das untere Inntal unmöglich zu macheni. Alle 
Übergänge über das Gebirge und den Inn werden durch 
Gendarmerie-, Zoll- und Zivilposten sorgfältig abgesperrt. 
Da auch Brandlegungen zu befürchten sind, werden von den 
Bürgermeistern in den Ortschaften ZiviHeuerwachen ausge
stellt. Das Innere des Absperrungsraumes, in sich über
schneidende Patrouillenrayone eingeteilt, wird durch Gen
darmeriepatrouillen, verstärkt durch Ortsbewohner, die mit 
de;, Eigentümlichkeiten des Terrains (Bergheustadeln, Schluch
ten, Almhütten usw.) bestens vertraut sind, systematisch ab
gesucht. Di.e Patrouillen hatten di,e Verbindung untereinander 
·durch Läufer aufrecht ·und unterrioht-en sich so ständig von 

dem Stand der Fahndung. 
Die vom Rayonsinspektor F. geführte Patrouille konnte 

den Verbrecher in den Abendstunden des 9. Februar 1928 
erstmalig im Weiler P u  s c h I i n, wo er sich in den Mor
genstunden des gleichen Tag.es, als er der Bewohner an
sichtig wurde, in den ansch!i,efyenden Wald hineingeflüchtet 
hatte, erfragen. Die im Walde aufgefundene Fu�spur -

6es 
�ar bekann_�' da� sich P. ;eines_ sechs�

a�kig_en ��ei·g�isens 
\"'bediente - fuhrte durch -eine Rinne direkt in die Rrnner

schlucht. Terrainkundige bez;eichneten den Fluchtweg wegen 
seiner Steilheit als eine glatte Selbstmordangelegenheit. Ein 
Abstieg, 'wie er von P. gewählt wurde, 'kam wegen der 
Unübersichtlichkeit des Geländes nicht in Betracht. Der 
Einsti,eg wurde P. dl.J'rch eine Zivilwache abgesperrt und die 
Patrouille schritt zur Durchsuchung der Schlucht von unten 
nach oben. 'Hiebei konnte die Fufyspur des Verfolgten bis 
zur Faberstwiese verfolgt wer.den, WO sich der Mörder 
Hausschuhe angezogen haben dürfte, die auf dem hart
ge:rorenen Boden keine sichtbaren Spuren hinterliefyen,. In 

Richtung der Fu�spur lag als nächstes Objekt das Schlo� 
Piedenegg, dem ein ,gro�er Heustadel vorgelagert war. Da 
Raycnsinspektor F. mit seinen zwei Assistenzmännern die 
ganze Nacht über sowie den halben Tag in dem beschwer
lkhen Gebiet ununterbrochen auf der Suche war, rückte -er 
mit seinen L-euten zuerst einmal i•n d:i·e Post-enstati'on ein, 
um ·ein wenig auszuruhen, •und meldete dem inzwischen an
gekommenen Abt-eilungskommandanten das Ergebnis der 
bisherigen Streifung. 

Im laufe des Tages wurde von einer Patrouille die 
Meidung erstatt-etJ dafy der Mörder in Richtung Schweizer-

fz:u,-eme kM/1/zfdle lf!lahf:m/-.,üul 
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grenze geflohen sei. Inzwischen waren die von auswärts 
beigezogenen Gandarmen wieder auf ihre Stammposten 
zurückbeordert worden. Der Postenkommandant Gend.
Revierinspektor Karl W. und der Gend.-Rayonsinspektor 
Franz Sch. befanden sich noch auf Patrouille in Richtung 
Schweizergrenze. F. lie� sich aber durch di,e Meldung von 
der angeblichen Flucht des Verbrechers gegen die Schwei
zergrenze nicht beirren und begab sich am Abend des glei
chen Tages neuerdings auf die Suche nach dem Flüchtigen 
in der Richtung, wo er bei seiner vorhergegangenen Pa
trouille dessen Spur verloren hatte. 

Er durchsuchte sämtliche Objekte und Verstecke, kam 
so zum Schlo� Piedenegg und befragte die dortige Zivil
feuerwache über etwaige Wahrnehmungen. Die Wache 
meldete, da� sie nichts Verdächtiges gesehen oder ,gehört 
habe. F. schritt trotzdem zur Durchsuchung des Wirtschafts
gebäudes, die negativ v-erlief. Er streifte dann in der Rich
tung gegen das Dorf Flie�. Einer inneren Ei,ngebung folgend 
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kehrte er abermals zum Schlo� Piedenegg zurück und be
fragte erneut die Zivilwache, die wieder das Gleiche mel
dete wie vorher. 

Diesmal schritt F. zur Durchsuchung des Heustadels, 
der bei der vorangegangenen Durchsuchung des Wirt
schaftsgebäudes versperr! gewesen war. Zu diesem Zwecke
erbat er sich den deutschen Schäferhund des Schlo�herrn
Baron B. Der Schlo�herr schlo� sich der Patrouille mit einer
starken elektrischen Scheinwerferlampe an. Als F. das an
sonsten unverschlossene Stadeltor öffnen wollte, gewahrte
er, da� dieses von innen mit einem Stein verbarrikadiert 
war. Als das Stadeltor mit vereinten Kräften eingedrückt
war, verbellte der inzwischen freigemachte Hund vorerst
eine unmittelbar hinter dem Tor gelegene Mulde im Heu,
die offensichtlich als Lagerstatt gedient hatte, und sprang
dann unter lautem Gabell sofort auf einen Stapel höher
gelegenen Heues. Die an die dort vermutete Person ge
richtete Aufforderung, aus dem Heu hervorzukommen, blieb
u nbea ntworlet. 

Während der Schlo�herr aus einer Deckung heraus die
verbellte Stelle beleuchtete, arbeitete sich F., mit dem auf
gepflanzten Bajonett in das Heu hineinstechend, und die 
Dunkelheit ausnützend, an das vermutliche Versteck heran. 
Als er in einem kühnen, überraschenden Sprung das letzte& 
Hindernis zum Versteck genommen hatte, sah er sich einem""'� 

-:;., 
plötzlich aus dem Heu auftauchenden Mann gegenüber, in 
dem er P. erkannte. Dieser feuerte sofdrt einen Pistolen-
schuf, auf F. 96, der an dessen rechter Schläfe vorbei-
zischte. Ei:ie Ladehemmung zwang nun P., aus seinem Ver
stecK etwas mehr herauszugehen, als dies zur Abgabe eines 
weiteren Schusses notwendig gewesen wäre-. Diese Blö�e 
nützte F. sofort aus und lötete den P. durch einen Kopf
schu�. · 1 i 1_[ 

Wie hernach festgestellt wur-de, war P. mit einem ame� 
rikanischen Trommelrevolver, Kaliber 11 mm, eine Patrone 
ausgeschossen, und einem Mannlicherstutzen mit 5 Patronen
bewaffnet. Die Kappen der Geschosse hatte er zum Teil 
abgefeilt, um dadurch eine Dum-Dum-Wir�ung zu erzielen.
Bei den Habseligkeiten wurden auch di,e zur Flucht be
nutzten Hausschuhe gefunden. 

BeharrlichkeiJ und Ausdauer, rückhallsloser Einsatz, Mut, 
Glück und die vorbildliche Zusammenarbeit aller beteiligten 
Stellen und der Bevölkerung hatten die Unschädlichmachung 
dieses gefährlichen Verbrechers ermöglicht. 
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�ewinnet Jet Redt.ts-Rätse� 1 unJ 2 
Da zahlreiche richtige Ausarbeitungen eingesandt wurden, entschied das Los. Folgende Preise erhielten : 

1. Preis 50 S: Prov. Gendarm Erich Klappacher, Gend.-Zug Villach in Ober-Vellach, Kärnten. 

2. Preis 30 S: Gend.-Patrlt. Adolf Gaisch, Gend -Posten Kainbach bei Graz, Steiermark. 

3. Preis 20 S: Gendarm Sebastian Aschner, Gend.-Posten Dorfgastein, Salzburg. 

d-usat_beitun9- Jet Redits-d-ulg-abe __l(h. 1 
dd.d.g-emeinet. LathestanJ 

Subjekt= A. (unmittelbarer Täter); 
Objekt= B., im 1. Falle der Beraubte; 

im 2. Falle der Ermordete; 
Äu�ere Tathandlung = 1. Fall: Anwendung von Gewalt, 

Adamit er in den Besitz der fremden beweglichen Sache kam. 
l'9 2. Fall: Vorsätzliche Tötung eines Menschen (Mord). 

Schuldform = In beiden Fällen böser Vorsatz. 

Beson'Jeuu: LathestanJ 
§ 190 StG.

A. hat srch des vollbrachten Raubes an B. schuldig ge
macht. Er ist durch Anwendung von Gewalt gegen B. in 
den Besitz der fremden beweglichen Sache -gekommen. 

dd.d.g-emeinet. Lathesta,zJ 
Subjekt = A. (der unmittelbare Täter); 
Objekt = B. (Pe:son, wel�he bE:raubt werden soll); die 

Bri-eftasche hat er Jedoch nicht mit. 
Äu�ere Tathandlung = Durch gefährliche Dro�ung tut 

A. dem B. Gewalt an, um sich in den Besitz der Brieftasche 
mit dem Geld zu setzen. 

Schuldform = Böser Vorsatz. 

Beson'Jet.et LathestanJ 

a Sobald in .räuberischer Absicht_ gegen eine Person wi,rk-
1!11Jliche Gewalt angewendet oder -eine Drohung ausgesto�en 

A. gehl auf der Stra�e in X-Dorf und wird von dem des 
Weges kommenden B. tätlich mi�handelt. A. wehrt sich da
gegen und trotzdem lä� B. von seinen Angriffen nicht ab,
Dadurch wird A. gezwungen, seine Abwehrhandlung gegen
B. zu verstärken. Er versetzt nun mit seinem Stock dem B.
ei•nige wuchti-ge Schläge, wodurch dieser mehrere Rippen
brüche erlei,det. 

A. zündet sein Haus an, um in den Besitz der Ver
sicherungssumme von S 20.000·- zu gelangen. Das Feuer 
greift auf das Nebenhaus über und äschert es ebenfalls ein. 

§ 134 StG.
A. ist des vollbrachten Mordes an B. schuldig, weil

aus seiner Handlung in Tötungsabsicht der Tod des B. erfolgte.

§ 135· StG., 4. Absatz.
Es liegt gemeiner Mord vor. 

§ 44, lit. a, StG. 
Es liegt reale K,onkurrenz durch Verbrechenshäufung

vor. Daher ist nach § 441, lit. a, StG. ein besonders er
schwerender Umstand gegeben.

§ 136 StG.
A. wird in erster Linie wegen vollbrachten Mordes an B.

nach! § 136 StG. bestraft. Auf das Verbrechen des Raubes 
wird noch Bedac'ht genommen. 

wurde, ist das Verbrechen vollendet, o'hne Rücksicht, ob 
der Täter die fremde Sache dairaufhin e•rlangte oder nicht.

(Strafrecht Dr.K i m m e  1, elfte, erweiterte Auflage, § 190.) 

Nach der Lehre des Allgemeinen Teiles ist der Tat
bestand nicht hergestellt, wenn' ein einziges Tatbest�nds-
merikmal fehlt. Oi,e Person, welche beraubt werden soll, ist
vorhanden, jedoch fehlt zufällig die fremde bewegliche
Sache, deren sich der Räuber bemächtigen will und dadurch
e,rst das Delikt als vollbracht anzusehen ist. 

Die Praxis des OGH. geht dahin, da� sie die in der Auf
gabe geschilde-rte' Handlung als V e r s u c h  d e s  R a  u b e s
a m z u f ä 1 1 i g n i c h t a n w e s e n d e  n O b j e k t bestraft. 

B. erstattet nun bei der Genda,rmerie gegen den A.
folgende Anzei·ge: .,Als ich vor eine-r ha,lben Stunde auf 
der Stra�e ging, kam mir A. entgegen und verl-etzte mich
mit seinem Spazierstock so schwer, da� ich einige Rippen
brüche erlitt." Die Gendarme-rie schreitet nun auf Grund der 
Anzeige des B. gegen den A. weg�n Verbrechens der
schweren körperlichen Beschädigung ein.
JOas d.ieg-t oot? 

Di,e krank darniederliegende Frau des Nachbarn, von der
A. keine Kenntnis ha,tte, findet in den Flammen den Tod.
10as d.iegt oot? 

E NSENDESCHLUSS 1 5. A P R L 1950 

21 



J OH. B UKOW A.NSKY

_Drahigit±er, Siebwaren und Metallmöbelfabrik 
Ges. m. b. H .. 

LIN z a. d. DON �u 
_Landstraße 53 Wr. Reichsstraße 131 

GRÜNDUNGSJAHR 1840 TELEPHON 2 23 96, 2 23 97 

LIEFERPROGRAMM: Komplelie Einfriedungen i Drah!ge
flechle aller Art / Drahtwaren, Siebe und Reulern / Stahl
rohrmöbel verchromt und lackiert I Spüalseinrich±ungen / 
Belleinsälz'e / Kinderwagen / Matratzen / Fischereigerä.le 

70iP..1-u (J.l'-ö.ßte.J ,5.µ.ezialluw..s 

KLEIDUNG 
für Herren, Damen und Kinder 

tsders elegant u. preiswert Stefan 

fertig und nach Maß Wie n VII, Mariahiller Straße 18 

HOLZWEBROLLOS 
Selbst, olluorhän9e I /Jrettc!,,e,ujalu11s ie11 
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A. BERTHOLD "IELEF0N 35 
Se l b s t 1· o l l er- u.nd Ho l z w t, ,. e n f a b r l Je 
SCHWANENSTADT (Oberösterreich) 

Soeben ist erschienen; 

Manzsche Ausgabe der österreichischen Gesetze 
Große Ausgabe, Band XXXI: 

Das österreichische 

POLIZEIRECHT 
Mit eiuschlägigen Voratltriften unrl erläuternden Bemerkungen, 

:sowi::: einem Sacbverzei(·l11ti::; 

I. Teil

Polizeibehörden 
und Bundessicherheitsorgane 

lleraus�egcben von 
:1\lin isterial se kr•t:11· Ohenrnigisf ratsrat 

Dr. Willibald Liehr Dr. Albert Markovics 
Bundesmini�terillm für Inneres Bnndeskanzlernmt 

8°, XXX, 530 Seiten, Preis: Ganzleinen geb. S 54.

Der soeben erschienene I. •reil des Polizeirechtes faßt den 
einschlägigen Rechtsstoff nach üher zwei Jahrzehnten zum 
ersten Male wieder in einer Ausg>lbe zu�ammen. In dieser 
Zeit hat sieb nicht nur eine weitgehende Änderung in 
der Organlsatlon des Sicherheitswesens, sondern auch 
eine teilweise Neugestaltung des materiellen Polizei
rechtes ergeben. Der vorliegende I 1'•il beh"ndelt die Or
ganisation und den \Vlrkungskrels der PoUzelbehörden 
und der Bundessicherheitsorgane, entbält aber auch die 
einscbl!lgigen dieustrechtlichen ßestitnmungen (Dienstprag
matik usw.) und da� Amtshaftungsgesetz samt Durchführungs
verordnung. Die vollstänoige Sammlung der derzeit in Gel
tung stehenden Vorschriften des Polizeirecbtea ist daher ein 

unentbe.hrlicher Arbeits- u11d Nachsc.blagebehelf. 
½11 hezie h cn 

durch je d e  B ucbhandlutJg oder b eim V erla g e  

MANZ, WIEN I, KOHLMARKT 16 

SCHUHFABRIK 

HERl{ULES 

APFLANER & CO. 
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'\'IEN XIV, 
K UEFSTEIN

GASS E 17/19 

STRAPAZSCHUI-IE 
ALLEi\ AI\T 

FAHR RÄ• DER 
Touren-, -�uxu�- und Sporl-

rader m großer Auswahl 

GUSTAV DOPPLER 
L I N Z, ALT S TA D T 30 

c..__ _______ e 

B E K L E I DU N G S-, LI E FE RUN G S- UN D 

UNIFORMIERUNGS-AKTIENGE SELLSCHAFT 

Z E N T R A L E: WIEN 62, MARIAHILFER STRASSE 22 

F A 8 R I K: WIEN 82, SCHONBRUNNER STRASSE 215 

G E G R ü /� D E T 1 8 7 5 

Zu Ihrer Pflichtkrankenkasse 

eine 

KRANKEN HAUS-TAGEGELD-
und 

OPERATIONSKOSTEN

VERSICHERUNG 
bei der 

" 

Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit 

WIEN 1, FREYUNG 8 
Zweigstellen in: 

LI N Z, B ethlehemslraße 44 

SALZBUR G, Markus Sittikusstraße 14 

GRAZ, B urgring 18 

KLAGENFURT, Paulitschgasse 15 

INNSBRUCK, SahuneutraBe 16 

1 

GRAZ, NEUTORGASSE 5, NEBEN DER FRANZISK..ANE RKIRCHE 

D H d Q- 1•1••1 
Bequeme Teilzahlung / Annahme von Hausrats- und 

as aus er ua I a Interimsscheinen 'Zustellung mit eigenem Lieferauto 

.... 

M. A. W.
MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 

VORM. SlRAGER & eo. 
W I E N XI V, H U S T E R G A S S E 3 - 5 

1 TEL. A 31 4 79, A 31 4 80, A �8 4 53 

Benzintankanlagen Service-Stationen Farbspritzanlagen 
Luftkompressoren Pneu pumpen 

STAB I L - FA f{R BAR 

Autohebebühnen Schmierstationen 
Wasser wirb e I bremsen (System Junkers für Motorenprüfstände) 

Kontrahenten sämliicher staatlicher und städtischer Betriebe 

Bei der Wiener Internationalen Automobil-Ausstellung : 

A 
HALLE VI 

.. '-:...___ _______ . 
BEHÖRDL. 
KONZESS. AUTO 

RETTUNG. HILFE, B ERGUNG 

I� MAH & [�. 
TEIL. U 45 4 30 

IV, PRINZ EUGENSTRASSE 30 
L \ U Fl•: X O Eil UTE 1'ST 

Sengerei, Bleicherei, Färberei, Appretur und 
Mercerisati on 

6 AI U, P O n NE N l l N 6 
VORARLBERfi 

Veredlu ng aller Gewebe un<l Wirkwaren 
sowie Stickereien 

RESTAURANT ST. HUBERTUS 

r.össer 
'l Bier.

WIEN VI 
MARIAHILFERSTRASSE 

49 

Au�scbank von Gösse r Spezi albieren 

..f!.okaf.e im ;}-ag-Jstif. ein9eudz.tet 
Ini Saal fahrende Küche! Besuch lohnend! 

T e'.il e f o n B 31 5 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

W l l H. � 1 I I n f H 
Aufscbriftstafeln aller 
Art, erhaben geprägt 
(Str aßen-, Hausnum
me?·n-. Stockwerks- u. 
Türnummerntafeln) / 
Warnungstafeln all e r  

P RÄGEANSTALT,JMETALL-PRE S SEREI U. ZIEREREI A r t, erhaben geprägt 
(Freileitungen. Eio ch-

WI E N XI, HAUffGASSE 24 �ie�:c�fi<Ye�-�1��
t

�r� 
mentafeln. erhaben ge-

G EG RON DE T 1856 TELEPHON U 17 0 7� prägt / ·wegma.rkie-
rungs-, Verbots-.- War
nungstafeln für Forst

ämter und Touristenvereine usw. / Signal und sonstige Streckentafeln 
für Bahnen und Kraftwagenlinien / Rettungs-, Feuermeldestellen- und 
Hydrautentafeln / Grabnummern und Gruppentafeln für Friedhöfe / Ver
kehrszeichen aller Art, nach dem StPolG. (Verbots- und Gebotsieiehen, 
Brückenbelastungs-, Höchsthöhen• und Höchstbreitentafelni Wegweiser
und Vorwegweiser, Ortstafeln, Warnkreuze, Baken mit una ohne Rück
strahleinriehfung fiir Bahnübergäpge) / Tafeln in jeder beliebigen Grölle, 
mit jedem gewünschten Text / i'lfarken aller Art, Mastmarkiernngsnägel 

23 
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